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A. Gesetze und Verordnungen der Ev.-
ref. Kirche 

 
 
 
B. Gesetze und Verordnungen anderer  
 kirchlicher Körperschaften 
 
 
 
1.      Kirchengesetz 

zur Änderung der Grundordnung  
der Evangelischen Kirche in Deutschland 

vom 6. November 2003  
 
 
 Die Synode der Evangelischen Kirche in 
Deutschland hat mit Zustimmung der Kirchen-
konferenz aufgrund des Artikels 10 Abs. 2 
Buchstabe a der Grundordnung der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland das folgende Kir-
chengesetz beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Grundordnung 

 
 Die Grundordnung der Evangelischen Kir-
che in Deutschland vom 13. Juli 1948 (ABl. 
EKD S. 233) in der Neufassung vom 28. Mai 
2002 (ABl. EKD S. 129 ff.), zuletzt geändert 
durch das Kirchengesetz der Evangelischen 
Kirche in Deutschland zur Änderung der Grun-
dordnung der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land vom 7. November 2002 (ABl EKD S. 387), 
wird wie folgt geändert: 
 
 
 Artikel 18 erhält folgenden Wortlaut: 
 
 »Die Evangelische Seelsorge in der Bun-
deswehr und die Evangelische Seelsorge im 
Bundesgrenzschutz sind je Gemeinschaftsauf-
gaben der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land und der ihr verbundenen Gliedkirchen.« 
 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
 Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 
2005 in Kraft. 
 
 T r i e r, den 6. November 2003  
 
 

Die Präses der Synode  
der Evangelischen Kirche in Deutschland 

 
 
 

2.              Kirchengesetz 
zur Regelung der Evangelischen   

Seelsorge im Bundesgrenzschutz  
(Bundesgrenzschutzseelsorgegesetz  

der EKD – BGSSG. EKD)  
vom 6. November 2003  

 
 

 Die Synode der Evangelischen Kirche in 
Deutschland hat mit Zustimmung der Kirchen-
konferenz aufgrund des Artikels 10 a Abs. 2 
Buchstabe a der Grundordnung der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland das folgende Kir-
chengesetz beschlossen: 
 
 

Abschnitt I 
Grundsätze 

 
§ 1 

 
 (1) Auf der Grundlage von Artikel 18 der 
Grundordnung der Evangelischen Kirche in 
Deutschland nimmt die Evangelische Kirche in 
Deutschland im Zusammenwirken mit den 
Gliedkirchen die Seelsorge im Bundesgrenz-
schutz als Gemeinschaftsaufgabe wahr. Sie 
wird unter der Leitung eines oder einer Beauf-
tragten des Rates der Evangelischen Kirche in 
Deutschland - im Folgenden Beauftragter oder 
Beauftragte genannt -, der ordinierter Geistli-
cher oder die ordinierte Geistliche ist, für die 
Evangelische Seelsorge im Bundesgrenzschutz 
durchgeführt. 
 
 (2) Die Vertretung der kirchlichen Aufgaben 
gegenüber der Bundesrepublik wird für die 
Seelsorge im Bundesgrenzschutz durch die 
Evangelische Kirche in Deutschland wahrge-
nommen. Sie ist dabei nach den Vorschriften 
dieses Gesetzes an der Mitwirkung der Glied-
kirchen gebunden. 
 
 (3) Die Seelsorge im Bundesgrenzschutz als 
Teil der kirchlichen Arbeit wird im Auftrag und 
unter der Aufsicht der Kirche von Geistlichen 
ausgeübt, die mit dieser Aufgabe hauptamtlich 
oder nebenamtlich beauftragt sind. In dem 
Dienst an Wort und Sakrament und in der Seel-
sorge sind die zum Dienst berufenen Geistli-
chen im Rahmen der kirchlichen Ordnung selb-
ständig. Sie stehen in einem geistlichen Auf-
trag, in dessen Erfüllung sie von staatlichen 
Weisungen unabhängig sind.  
 
 (4) Die Wahrnehmung von Aufgaben in der 
Seelsorge im Bundesgrenzschutz, einschließ-
lich der Leitungsaufgaben, wird in der Regel 
befristet. 
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Abschnitt 2 
Der Dienst der Seelsorge  
im Bundesgrenzschutz 

 
 

§ 2 
 

 Der Dienst der Seelsorge im Bundesgrenz-
schutz ist innerhalb des Bereichs der Gliedkir-
chen an deren Bekenntnis gebunden. 
 

§ 3 
 

 Für Gottesdienste und Amtshandlungen in 
der Seelsorge im Bundesgrenzschutz ist die 
Ordnung der Gliedkirche, auf deren Boden die 
Gottesdienste oder Amtshandlungen vollzogen 
werden, maßgebend. 
 

§ 4 
 

 Sollen Amtshandlungen in der Seelsorge im 
Bundesgrenzschutz vorgenommen werden, so 
ist hierbei für Dimissoriale, Anzeige oder Ab-
meldung und Eintragung in die Kirchenbücher 
nach dem Recht der Gliedkirche zu verfahren, 
in deren Zuständigkeitsbereich die Amtshand-
lung vollzogen werden soll.  
 
 

Abschnitt 3 
Die Leitung der Seelsorge  

im Bundesgrenzschutz 
 
 

§ 5 
 

 Der oder die Beauftragte übt die Leitung der 
Seelsorge im Bundesgrenzschutz und die kirch-
liche Dienstaufsicht über die Geistlichen aus. Er 
oder sie kann ihm oder ihr obliegende Aufga-
ben auf den Evangelischen Grenzschutzdekan 
oder die Evangelische Grenzschutzdekanin 
übertragen und sich durch ihn oder sie vertre-
ten lassen. 
 

§ 6 
 

 Zur Benennung eines oder einer für das Amt 
des oder der Beauftragten in Aussicht genom-
menen Geistlichen gegenüber dem Bundesmi-
nister des Innern bedarf der Rat der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland der Zustimmung 
der Kirchenkonferenz. Der oder die Beauftragte 
hat sein oder ihr Amt zur Verfügung zu stellen, 
wenn der Rat nach Anhörung der Kirchenkonfe-
renz es verlangt. 
 

§ 7 
 

 Der oder die Beauftragte unterrichtet den 
Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland 

laufend über seine oder ihre Tätigkeit. Er oder 
sie hält mit den Gliedkirchen Fühlung und be-
richtet ihnen jährlich über die Tätigkeit der 
Seelsorge im Bundesgrenzschutz. 
 

§ 8 
 

 (1) Der oder die Beauftragte führt die Geist-
lichen in ihr kirchliches Amt ein. Die Gliedkir-
chen sind in angemessener Weise an den Ein-
führungen zu beteiligen.  
 
 (2) Entsprechendes gilt für die Einweihung 
gottesdienstlicher Räume. 
 

§ 9 
 

 (1) Zur Beratung des Rates der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland und des oder der 
Beauftragten in den Angelegenheiten der Seel-
sorge im Bundesgrenzschutz entsenden die 
Gliedkirchen der EKD die für die Evangelische 
Seelsorge im Bundesgrenzschutz zuständigen 
Personen in eine mindestens einmal jährlich 
einzuberufende Arbeitsbesprechung. 
 
 (2) Die Mitglieder der Arbeitsbesprechung, 
der Beauftragte oder die Beauftragte und der 
Evangelische Grenzschutzdekan oder die E-
vangelische Grenzschutzdekanin wirken mit bei 
der Aufstellung des kirchlichen Haushaltes für 
die Seelsorge im Bundesgrenzschutz und neh-
men die Jahresrechnungen und die Prüfberich-
te des Oberrechnungsamtes der Evangelischen 
Kirche in Deutschland zur Kenntnis und veran-
lassen die von der EKD geforderten Maßnah-
men. 
 
 

Abschnitt 4 
Seelsorger und Seelsorgerinnen 

im Bundesgrenzschutz 
 
 

§ 10 
 

 (1) Die Geistlichen bleiben an ihr Ordinati-
onsgelübde und das Bekenntnis ihrer Gliedkir-
che gebunden. Sie haben die Gemeinschaft mit 
ihr aufrechtzuerhalten.  
 
 (2) Die Geistlichen bleiben Geistliche ihrer 
Gliedkirche. Die allgemeinen Rechte und Pflich-
ten der Geistlichen als kirchliche Amtsträger 
oder Amtsträgerinnen richten sich nach den 
Ordnungen ihrer entsendenden Gliedkirchen. 
Die Disziplinargewalt verbleibt bei ihren Glied-
kirchen. Während der Amtsdauer der mit der 
Wahrnehmung der Seelsorge im Bundesgrenz-
schutz beauftragten Geistlichen ruht ihre Bin-
dung an die Weisungen der Vorgesetzten ihrer 
Gliedkirchen. 
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§ 11 
 

 (1) Die Gliedkirchen sollen durch geeignete 
Maßnahmen dazu beitragen, dass die Seelsor-
ge im Bundesgrenzschutz und die in ihr tätigen 
Geistlichen Teil des kirchlichen Lebens der 
Gliedkirche sind. Die mit der Wahrnehmung der 
Seelsorge im Bundesgrenzschutz beauftragten 
Geistlichen sind ihrerseits gehalten, am Leben 
der örtlichen Gliedkirche und ihrer Untergliede-
rungen teilzunehmen. 
 
 (2) Der oder die Beauftragte sorgt dafür, 
dass die Gemeinschaft zwischen der Leitung 
der Seelsorge im Bundesgrenzschutz, den 
Seelsorgern und Seelsorgerinnen im Bundes-
grenzschutz und den Gliedkirchen aufrechter-
halten bleibt. 
 

§ 12 
 

 In der Seelsorge im Bundesgrenzschutz 
sollen in erster Linie Geistliche der Gliedkirche 
verwendet werden, in deren Zuständigkeitsbe-
reich die Seelsorger und Seelsorgerinnen tätig 
werden sollen. Soweit dies nicht möglich ist, 
setzt sich der Beauftragte oder die Beauftragte 
oder in seinem Auftrag der Evangelische 
Grenzschutzdekan oder die Evangelische 
Grenzschutzdekanin bei der Verwendung der 
Geistlichen mit den betreffenden Gliedkirchen 
ins Benehmen.  
 

§ 13 
 

 (1) Die Gliedkirchen schlagen dem oder der 
Beauftragten die für die Seelsorge im Bundes-
grenzschutz benötigten hauptamtlichen Geistli-
chen in der erforderlichen Zahl vor und stellen 
sie für diesen Dienst frei. Sie benennen geeig-
nete Pfarrerinnen und Pfarrer zur nebenamtli-
chen Ausübung der Seelsorge im Bundes-
grenzschutz. Nebenamtlich in der Seelsorge im 
Bundesgrenzschutz tätige Geistliche werden 
von dem oder der Beauftragten im Einverneh-
men mit den jeweiligen Gliedkirchen beauftragt. 
 
 (2) Die Gliedkirchen können die Freistellung 
widerrufen, wenn die Verwendung des oder der 
Geistlichen im Dienst der Gliedkirche aus wich-
tigen Gründen geboten erscheint. Der Widerruf 
kann auch erfolgen, wenn die Gliedkirche mit 
dem oder der Beauftragten darin überein-
stimmt, dass die weitere Verwendung des oder 
der Geistlichen für die Seelsorge im Bundes-
grenzschutz untunlich ist. Wird die Freistellung 
widerrufen, so stellt der oder die Beauftragte 
bei dem Bundesministerium des Innern ent-
sprechend § 15 der Vereinbarung vom 12. Au-
gust 1965 (Kündigung in besonderen Fällen) 
Antrag auf Kündigung des oder der Geistlichen. 

 (3) Wenn der oder die Geistliche auf 
Wunsch seiner oder ihrer Gliedkirche nach § 15 
der Vereinbarung vom 12. August 1965 entlas-
sen wird, ist diese verpflichtet, ihn oder sie un-
ter Anrechnung seiner oder ihrer in der Seel-
sorge im Bundesgrenzschutz verbrachten 
Dienstzeit wiederzuverwenden.  
 

 
§ 14 

 
 (1) Die nach § 13 Abs. 3 der Vereinbarung 
vom 12. August 1965 zunächst probeweise für 
drei Monate einzustellenden Geistlichen wer-
den auf Antrag des oder der Beauftragten von 
ihrer Gliedkirche für die Erprobungszeit beur-
laubt. 
 
 (2) Die in das Dienstverhältnis eines oder 
einer Angestellten des Bundes berufenen 
Geistlichen treten nach Ablauf ihrer in der Seel-
sorge im Bundesgrenzschutz abgeleisteten 
Dienstzeit entsprechend § 13 Abs. 4 der Ver-
einbarung vom 12. August 1965 in den Dienst 
ihrer Gliedkirche zurück. Diese ist verpflichtet, 
ihn oder sie unter Anrechnung seiner oder ihrer 
in der Seelsorge im Bundesgrenzschutz ver-
brachten Dienstzeit wiederzuverwenden.  
 
 

Abschnitt 5 
Schlussvorschriften 

 
 

§ 15 
 

 Den Zeitpunkt, zu dem dieses Gesetz für 
alle Gliedkirchen in Kraft tritt, bestimmt der Rat 
der Evangelischen Kirche in Deutschland durch 
Verordnung. Das Kirchenamt der EKD wird 
ermächtigt, für die Veröffentlichung im Amts-
blatt der EKD redaktionelle Veränderungen 
vornehmen zu können. 
 
 T r i e r , den 6. November 2003  
 

Die Präses der Synode 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 

 
 
 
 
 
3.       Kirchengesetz 

über die Errichtung, die Organisation 
und das Verfahren der Kirchengerichte 

der Evangelischen Kirche in Deutschland  
vom 6. November 2003 

 
 Die Synode der Evangelischen Kirche in 
Deutschland hat mit Zustimmung der Kirchen-
konferenz aufgrund des Artikels 10 Abs. 1 und 



 - 187 -

Abs. 2 Buchstabe a und des Artikels 10 a Abs. 
1 der Grundordnung der Evangelischen Kirche 
in Deutschland das folgende Kirchengesetz 
beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Grundordnung 

 
 Die Grundordnung vom 13. Juli 1948 (ABl. 
EKD S. 233), zuletzt geändert durch Kirchen-
gesetz vom 7. November 2002 (ABl. EKD S. 
387), wird wie folgt geändert: 
 
 
1. Artikel 32 wird wie folgt gefasst: 
 

»Artikel 32 
 

 (1) Die Auslegung kirchlichen Rechts, das 
gegründet ist auf der Heiligen Schrift und den 
Bekenntnisschriften, erfolgt durch die verfas-
sungsmäßigen Organe der Evangelischen Kir-
che in Deutschland. Unbeschadet der Einheit 
der verfassungsmäßigen Organe der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland haben die Kir-
chengerichte der Evangelischen Kirche in 
Deutschland die Aufgabe der Streitschlichtung. 
Die kirchliche Rechtsprechung in der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland ist Richtern und 
Richterinnen anvertraut. 
 
 (2) Kirchengerichte der Evangelischen Kir-
che in Deutschland sind 
 
1. der Verfassungsgerichtshof der Evangeli-

schen Kirche in Deutschland, 
 
2. das Kirchengericht der Evangelischen Kir-

che in Deutschland als Kirchengericht erster 
Instanz und 

 
3. der Kirchengerichtshof der Evangelischen 

Kirche in Deutschland als Kirchengericht 
zweiter Instanz. 

 
 (3) Durch Kirchengesetz kann die Evangeli-
sche Kirche in Deutschland für sich die Zustän-
digkeit von Kirchengerichten ihrer Gliedkirchen 
und deren gliedkirchlichen Zusammenschlüsse 
begründen, soweit dies das Recht der Gliedkir-
chen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse 
zulässt. 
 
 (4) Durch Kirchengesetz kann die Evangeli-
sche Kirche in Deutschland ihren Gliedkirchen, 
deren gliedkirchlichen Zusammenschlüssen 
und für kirchliche und freikirchliche Einrichtun-
gen, Werke und Dienste im Bereich der evan-
gelischen Kirchen die Möglichkeit eröffnen, die 
Zuständigkeit der Kirchengerichte der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland zu begründen.« 

2. Nach Artikel 32 werden folgende Artikel 32 a 
bis 32 c eingefügt: 
 
 

»Artikel 32 a 
 (1) Die Richter und Richterinnen des Verfas-
sungsgerichtshofs der Evangelischen Kirche in 
Deutschland sowie je ein stellvertretendes Mit-
glied werden auf gemeinsamen Vorschlag des 
Rates, der Kirchenkonferenz und des Präsidi-
ums der Synode durch die Synode gewählt. Die 
Richter und Richterinnen des Kirchengerichts 
und des Kirchengerichtshofs der Evangelischen 
Kirche in Deutschland werden vom Rat der 
Evangelischen Kirche in Deutschland berufen. 
Sie sind an die Heilige Schrift und an ihr Be-
kenntnis sowie an das in der Kirche geltende 
Recht gebunden. In diesem Rahmen üben sie 
ihr Amt unparteiisch und in richterlicher Unab-
hängigkeit aus. Sie haben sich innerhalb und 
außerhalb ihres Amtes, auch bei politischer 
Betätigung, so zu verhalten, dass das Vertrau-
en in ihre Unabhängigkeit nicht gefährdet wird. 
 
 (2) Zu Richtern und Richterinnen der Kir-
chengerichte der Evangelischen Kirche in 
Deutschland können nur Kirchenmitglieder der 
Evangelischen Kirche in Deutschland berufen 
werden, die zu kirchlichen Ämtern in einer 
Gliedkirche der Evangelischen Kirche in 
Deutschland wählbar sind. Nicht berufen wer-
den können die Mitglieder der verfassungsmä-
ßigen Organe der Evangelischen Kirche in 
Deutschland. 
 
 (3) Die Richter und Richterinnen der Kir-
chengerichte der Evangelischen Kirche in 
Deutschland können gegen ihren Willen nur auf 
kirchengesetzlich geordnetem Wege ihres Am-
tes enthoben oder an der Ausübung ihres Am-
tes gehindert werden. 
 
 

Artikel 32 b 
 

 Der Verfassungsgerichtshof der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland entscheidet über 
die Auslegung der Grundordnung aus Anlass 
von Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
verfassungsmäßigen Organen der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland oder eines ande-
ren durch Kirchengesetz Berechtigten, wenn 
der Antragsteller oder die Antragstellerin gel-
tend macht, durch eine Maßnahme oder Unter-
lassung des Antragsgegners oder der Antrags-
gegnerin in eigenen Rechten verletzt oder un-
mittelbar gefährdet zu sein. 
 

Artikel 32 c 
 

 (1) Hält ein Kirchengericht ein Kirchengesetz 
oder eine Verordnung der Evangelischen Kir-
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che in Deutschland, auf dessen oder deren 
Gültigkeit es bei der Entscheidung ankommt, 
für mit der Grundordnung nicht vereinbar, so 
hat es das Verfahren auszusetzen und die Ent-
scheidung des Verfassungsgerichtshofes der 
Evangelischen Kirche in Deutschland einzuho-
len. 
 
 (2) Die Entscheidung des Verfassungsge-
richtshofes der Evangelischen Kirche in 
Deutschland hat Gesetzeskraft. Soweit ein Kir-
chengesetz oder eine Verordnung mit der 
Grundordnung für unvereinbar und daher für 
nichtig erklärt wird, ist die Entscheidungsformel 
im Amtsblatt der Evangelischen Kirche in 
Deutschland zu veröffentlichen.« 
 
 

 
Artikel 2 

Kirchengerichtsgesetz der 
Evangelischen Kirche in Deutschland 

(KiGG.EKD) 
 
 

Inhaltsübersicht 
 
Abschnitt I 
Kirchengerichte der Evangelischen Kirche in 
Deutschland 
 
§   1  Sitz  
§   2  Besetzung des Verfassungsgerichts- 
   hofes der Evangelischen Kirche in  
   Deutschland 
§    3  Besetzung des Kirchengerichts und  
   des Kirchengerichtshofes der Evan- 
   gelischen Kirche in Deutschland 
§    4  Präsidien 
§   5  Zuständigkeiten 
§   6  Erweiterung der Zuständigkeiten 
§   7  Zuständigkeit in Streitigkeiten aus 
   Dienst- und Entsendungsverhältnis- 
   sen 
§   8  Rechts- und Amtshilfe 
 
 
Abschnitt 2 
Richter und Richterinnen der Kirchengerichte 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 
 
§   9  Wahl, Berufung und Amtszeit 
§ 10  Verpflichtung 
§ 11  Amtsbezeichnungen 
§ 12  Ehrenamt, Entschädigung 
§ 13  Verschwiegenheitspflicht 
§ 14  Beendigung und Ruhen des Amtes 
 
Abschnitt 3 
Geschäftsstelle 
 
§ 15  Geschäftsstelle 

Abschnitt 4 
Allgemeine Verfahrensvorschriften für die 
Kirchengerichte der Evangelischen Kirche  
in Deutschland 
 

§  16  Mündliche Verhandlung und Beweis- 
   aufnahme 
§  17  Ordnungsvorschriften 
§ 18  Form und Verkündung der Entschei- 
   dungen 
§ 19  Zustellungen 
§ 20  Verweisung 
§ 21  Zulassungsvoraussetzungen der 
   Verfahrensbevollmächtigten 
§ 22  Verfahrenskosten 
§ 23  Entschädigung für Zeugen, Zeugin- 
   nen und Sachverständige 
§ 24  Zwangsmaßnahmen 
 
 
Abschnitt 5 
Streitigkeiten vor dem Verfassungsgerichtshof 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 
 

§ 25  Organstreitigkeiten 
§ 26  Normenkontrollverfahren 
§ 27  Anzuwendende Vorschriften 
 
 
Abschnitt 6 
Verfahren nach dem Disziplinargesetz der 
Evangelischen Kirche in Deutschland 
 

§ 28  Anzuwendende Vorschriften 
 
 
Abschnitt 7 
Streitigkeiten aus der Anwendung des Mitarbei-
tervertretungsgesetzes 
 

§ 29  Anzuwendende Vorschriften 
 
 
Abschnitt 8 
Schlussvorschriften 
 

§ 30  Übergangsregelungen 
 
 

Abschnitt 1 
Kirchengerichte der  

Evangelischen Kirche in Deutschland 
 
 

§ 1 
Sitz 

 
 (1) Der Verfassungsgerichtshof der Evange-
lischen Kirche in Deutschland, das Kirchenge-
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richt der Evangelischen Kirche in Deutschland 
und der Kirchengerichtshof der Evangelischen 
Kirche in Deutschland haben ihren Sitz in Han-
nover. 
 
 (2) Es können Gerichtstage außerhalb des 
Sitzes im Inland abgehalten werden. Das Nähe-
re wird durch Verordnung des Rates der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland geregelt. 

 
 

§ 2 
Besetzung des Verfassungsgerichtshofes  
der Evangelischen Kirche in Deutschland 

 
 (1) Der Verfassungsgerichtshof besteht aus 
dem Präsidenten oder der Präsidentin und vier 
weiteren Richtern und Richterinnen. Der Präsi-
dent oder die Präsidentin und zwei weitere 
Richter oder Richterinnen müssen die Befähi-
gung zum Richteramt nach dem Deutschen 
Richtergesetz haben. Die übrigen Richter oder 
Richterinnen müssen ordinierte Theologen oder 
ordinierte Theologinnen sein. 
 
 (2) Der Verfassungsgerichtshof der Evange-
lischen Kirche in Deutschland entscheidet in 
der Besetzung nach Absatz 1 Satz 1. 
 

 
§ 3 

Besetzung des Kirchengerichts und des  
Kirchengerichtshofes der Evangelischen Kirche 

in Deutschland 
 

 (1) Das Kirchengericht der Evangelischen 
Kirche in Deutschland und der Kirchengerichts-
hof der Evangelischen Kirche in Deutschland 
bestehen jeweils aus einem Präsidenten oder 
einer Präsidentin, aus Vorsitzenden Richtern 
oder Vorsitzenden Richterinnen und weiteren 
Richtern und Richterinnen in erforderlicher An-
zahl. Die Präsidenten, Präsidentinnen, Vorsit-
zenden Richter und Vorsitzenden Richterinnen 
müssen die Befähigung zum Richteramt nach 
dem Deutschen Richtergesetz haben. 
  
 (2) Bei dem Kirchengericht der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland werden Kammern, 
bei dem Kirchengerichtshof der Evangelischen 
Kirche in Deutschland Senate gebildet. Der Rat 
der Evangelischen Kirche in Deutschland er-
richtet die erforderliche Anzahl von Kammern 
und Senaten durch Verordnung und legt ihre 
Bezeichnung fest. Die Berufung der Richter und 
Richterinnen erfolgt bis zum Ablauf der regel-
mäßigen Amtszeit gemäß § 9 Abs. 4.  
 
 (3) Die Kammern und Senate entscheiden in 
der Besetzung mit dem Präsidenten oder der 
Präsidentin oder dem Vorsitzenden Richter 
oder der Vorsitzenden Richterin und zwei weite-

ren Richtern oder Richterinnen, soweit nicht 
gesetzlich vorgesehen ist, dass der Präsident 
oder die Präsidentin oder der Vorsitzende Rich-
ter oder die Vorsitzende Richterin allein ent-
scheidet. 
 

§ 4 
Präsidien 

 (1) Die Verteilung der Geschäfte beim Ver-
fassungsgerichtshof der Evangelischen Kirche 
in Deutschland erfolgt durch den Präsidenten 
oder die Präsidentin. 
 
 (2) Zur Verteilung der Geschäfte wird bei 
dem Kirchengericht der Evangelischen Kirche 
in Deutschland und bei dem Kirchengerichtshof 
der Evangelischen Kirche in Deutschland je-
weils ein Präsidium gebildet. Die Präsidien be-
stehen aus dem Präsidenten oder der Präsi-
dentin und den Vorsitzenden Richtern und Vor-
sitzenden Richterinnen. Das Präsidium ent-
scheidet mit Stimmenmehrheit; bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme des Präsidenten oder 
der Präsidentin den Ausschlag. 
 
 (3) Im Übrigen finden die Vorschriften des 
Zweiten Titels des Gerichtsverfassungsgeset-
zes in der jeweils geltenden Fassung entspre-
chende Anwendung. 
 

§ 5 
Zuständigkeiten 

 
 (1) Der Verfassungsgerichtshof der Evange-
lischen Kirche in Deutschland entscheidet über 
die nach diesem Kirchengesetz geregelten 
Angelegenheiten und in Streitigkeiten nach 
Artikel 32 b und 32 c der Grundordnung. 
 
 (2) Das Kirchengericht der Evangelischen 
Kirche in Deutschland entscheidet 
 
1. in Verfahren nach dem Disziplinargesetz der 

Evangelischen Kirche in Deutschland und 
 
2. über Streitigkeiten aus der Anwendung des 

Mitarbeitervertretungsgesetzes. 
 
 (3) Der Kirchengerichtshof der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland ist Kirchengericht 
in zweiter Instanz in Verfahren nach Absatz 2. 

 
§ 6 

Erweiterung der Zuständigkeiten 
 

 (1) Die Gliedkirchen der Evangelischen Kir-
che in Deutschland und ihre gliedkirchlichen 
Zusammenschlüsse können durch Kirchenge-
setz mit Zustimmung des Rates der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland die Zuständigkeit 
der Kirchengerichte der Evangelischen Kirche 
in Deutschland auch für andere Streitigkeiten 
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als die in § 5 genannten begründen. 
 
 (2) Durch Vereinbarungen der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland mit kirchlichen und 
freikirchlichen Einrichtungen, Werken und 
Diensten im Bereich der evangelischen Kirchen 
kann die Zuständigkeit des Kirchengerichts der 
Evangelischen Kirche in Deutschland und des 
Kirchengerichtshofes der Evangelischen Kirche 
in Deutschland begründet werden, wenn die 
Kirchengesetze der Evangelischen Kirche in 
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung 
oder Bestimmungen wesentlich gleichen Inhalts 
angewendet werden. Die Vereinbarung kann 
eine Beteiligung an den der Evangelischen 
Kirche in Deutschland durch die Inanspruch-
nahme entstehenden Kosten vorsehen.  

 
 

§ 7 
Zuständigkeit in Streitigkeiten aus  

Dienst- und Entsendungsverhältnissen 
 

 (1) Für Streitigkeiten aus dem Dienstverhält-
nis der im unmittelbaren Dienst der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland stehenden Kir-
chenbeamten und Kirchenbeamtinnen, Ruhe-
standsbeamten und Ruhestandsbeamtinnen 
und Hinterbliebenen gemäß § 79  Abs. 1 Satz 1 
2. Halbsatz Kirchenbeamtengesetz ist in erster 
Instanz der Rechtshof der Konföderation evan-
gelischer Kirchen in Niedersachsen und in 
zweiter Instanz das Verfassungs- und Verwal-
tungsgericht der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands zuständig. 
 
 (2) Für die von der Evangelischen Kirche in 
Deutschland in den Auslandsdienst entsandten 
Pfarrer und Pfarrerinnen (Auslandspfarrer und 
Auslandspfarrerinnen), Auslandspfarrer und 
Auslandspfarrerinnen im Ruhestand, früheren 
Auslandspfarrer und Auslandspfarrerinnen und 
Hinterbliebenen gilt unabhängig von der rechtli-
chen Ausgestaltung des Entsendungsverhält-
nisses gemäß § 18 des Kirchengesetzes über 
die Mitarbeit der Evangelischen Kirche in 
Deutschland in der Ökumene Absatz 1 entspre-
chend. 
 
 (3) Die Zulässigkeit des Rechtsweges und 
das Verfahren richten sich nach der Rechtshof-
ordnung vom 20. November 1973 (KABl. Hann. 
S. 217) und nach dem Kirchengesetz über die 
Errichtung eines Verfassungs- und Verwal-
tungsgerichts der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 1. November 
1978 (Amtsblatt Bd. V, S. 142) in der jeweils 
geltenden Fassung. 
 
 (4) Vermögensrechtliche Ansprüche sind vor 
den staatlichen Verwaltungsgerichten geltend 

zu machen. Insoweit werden gemäß § 135 Be-
amtenrechtsrahmengesetz die Vorschriften des 
Kapitel II Abschnitt II Beamtenrechtsrahmenge-
setz für anwendbar erklärt. 
 

§ 8 
Rechts- und Amtshilfe 

 
 (1) Die Dienststellen der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, ihrer Gliedkirchen und 
deren gliedkirchlichen Zusammenschlüsse und 
die Einrichtungen der Diakonie, für deren Be-
reich die Zuständigkeit der Kirchengerichte der 
Evangelischen Kirche in Deutschland gegeben 
ist, sind den Kirchengerichten der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland zur Rechts- und 
Amtshilfe verpflichtet. Soweit die Einsicht in 
Urkunden oder Akten oder die Erteilung von 
Auskünften gesetzlich beschränkt ist oder wenn 
es sich um Vorgänge handelt, die ihrem Wesen 
nach geheim zu halten sind, kann die zuständi-
ge oberste Dienstbehörde die Vorlage von Ur-
kunden oder Akten oder die Erteilung von Aus-
künften verweigern. Auf Antrag eines oder einer 
Verfahrensbeteiligten ist durch den Verfas-
sungsgerichtshof der Evangelischen Kirche in 
Deutschland durch Beschluss festzustellen, ob 
die Weigerung zulässig ist. 
 
 (2) Die Rechts- und Amtshilfe staatlicher 
Behörden richtet sich nach den staatlichen Vor-
schriften. 
 
 
 

Abschnitt 2 
Richter und Richterinnen der  

Kirchengerichte der Evangelischen Kirche 
in Deutschland 

 
 

§ 9 
Wahl, Berufung und Amtszeit 

 
 (1) Die Mitglieder des Verfassungsgerichts-
hofes der Evangelischen Kirche in Deutschland 
und deren Vertreter und Vertreterinnen werden 
auf gemeinsamen Vorschlag des Rates, der 
Kirchenkonferenz und des Präsidiums der Sy-
node durch die Synode der Evangelischen Kir-
che in Deutschland gewählt. 
 
 (2) Die Mitglieder des Kirchengerichts und 
des Kirchengerichtshofes werden vom Rat der 
Evangelischen Kirche in Deutschland berufen. 
Für jeden Richter oder jede Richterin wird je ein 
erstes und ein zweites stellvertretendes Mitglied 
berufen. Für die stellvertretenden Mitglieder 
gelten die Vorschriften für die ordentlichen Mit-
glieder entsprechend. 
 
 (3) Ein Mitglied kann mehreren Kirchenge-
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richten der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land und Kammern und Senaten angehören. 
Die Angehörigkeit ist bei der Berufung festzule-
gen. 
 
 (4) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt sechs 
Jahre. Eine erneute Berufung ist zulässig. So-
lange eine Neuberufung nicht erfolgt ist, bleiben 
die bisherigen Mitglieder im Amt. 
 
 (5) Scheidet ein Mitglied während der Amts-
zeit aus, erfolgt eine Nachberufung bis zum 
Ablauf der regelmäßigen Amtszeit. Scheidet ein 
Mitglied gemäß § 14 Absatz 1 aus und ist ein 
stellvertretendes Mitglied nicht vorhanden, so 
bleibt das Mitglied im Amt, solange eine Nach-
berufung nicht erfolgt ist. 
 
 (6) Bei der Berufung der Mitglieder sollen 
Männer und Frauen in gleicher Weise berück-
sichtigt werden.  

 
§ 10 

Verpflichtung 
 

 (1) Vor Beginn ihrer Tätigkeit werden die 
Mitglieder mit nachfolgendem Richtergelöbnis 
verpflichtet: 
 
 »Ich gelobe vor Gott, mein Amt in Bindung 
an die Heilige Schrift und an das Bekenntnis 
meiner Kirche und getreu dem in der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland geltenden Recht 
auszuüben und nach bestem Wissen und Ge-
wissen ohne Ansehen der Person zu urteilen.« 
 
 Mit dem Richtergelöbnis wird die Annahme 
des Amtes erklärt. 
 
 (2) Die Verpflichtung erfolgt durch den Rat 
der Evangelischen Kirchen in Deutschland. Der 
Präsident oder die Präsidentin des Kirchenam-
tes der Evangelischen Kirche in Deutschland 
kann vom Rat der Evangelischen Kirche in 
Deutschland hierzu ermächtigt werden. Die 
Verpflichtung ist schriftlich festzuhalten. 
 

 
§ 11 

Amtsbezeichnungen 
 

 Amtsbezeichnungen der Mitglieder sind 
»Präsident«, »Präsidentin«, »Vorsitzender 
Richter«, »Vorsitzende Richterin«, »Richter« 
und »Richterin« mit einem die Kirchengerichte 
der Evangelischen Kirche in Deutschland be-
zeichnenden Zusatz. 

 
§ 12 

Ehrenamt, Entschädigung 
 

 (1) Die Tätigkeit der Mitglieder ist ein kirchli-

ches Ehrenamt. 
 
 (2) Die Mitglieder erhalten eine Aufwands-
entschädigung. Der Rat der Evangelischen 
Kirche in Deutschland regelt die Aufwandsent-
schädigung unter Berücksichtigung der Bean-
spruchung der Mitglieder durch Verordnung. 
 
 (3) Die Mitglieder erhalten Ersatz ihrer Rei-
sekosten nach Maßgabe der Bestimmungen für 
Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen der 
Evangelischen Kirche in Deutschland und Er-
satz ihrer sonstigen notwendigen Auslagen 
gegen Nachweis, eine Pauschalierung ist mög-
lich. 

 
§ 13 

Verschwiegenheitspflicht 
 

 Die Mitglieder haben über den ihnen be-
kannt gewordenen Inhalt der anhängigen Ver-
fahren auch nach Beendigung ihres Amtes zu 
schweigen.  

 
 

§ 14 
Beendigung und Ruhen des Amtes 

 
 (1) Das Amt eines Mitglieds endet mit der 
Vollendung des 70. Lebensjahres. 
 
 (2) Ein Mitglied kann jederzeit sein Amt nie-
derlegen. Das Amt endet mit Zugang der 
schriftlichen Mitteilung beim Rat der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland. 
 
 (3) Das Amt eines Mitglieds ist für beendet 
zu erklären, wenn 
 
1. die rechtlichen Voraussetzungen der Beru-

fung weggefallen sind, 
 
2. es infolge gesundheitlicher Beeinträchtigun-

gen oder infolge Verlegung seines ständigen 
Wohnsitzes in das Ausland zur Ausübung 
seines Amtes nicht mehr in der Lage ist, 

 
3. es seine Pflichten gröblich verletzt hat, 
 
4. das Ergebnis eines straf-, disziplinar- oder 

berufsgerichtlichen Verfahrens eine weitere 
Ausübung des Amtes nicht mehr zulässt. 

 
 (4) Der Rat der Evangelischen Kirche in 
Deutschland kann bis zu einer Entscheidung 
nach Absatz 3 das vorläufige Ruhen des Amtes 
anordnen.  
 
 (5) Die Entscheidungen nach den Absätzen 
3 und 4 trifft der Rat der Evangelischen Kirche 
in Deutschland nach Anhörung des Mitglieds 
durch Beschluss. Gegen die Entscheidung 
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kann das Mitglied binnen eines Monats nach 
Zustellung Beschwerde bei dem Verfassungs-
gerichtshof der Evangelischen Kirche in 
Deutschland einlegen. Der Verfassungsge-
richtshof entscheidet durch Beschluss. Bis zur 
Beendigung des Beschwerdeverfahrens ruht 
das Amt. 
 
 

Abschnitt 3 
Geschäftsstelle 

 
 

§ 15 
Geschäftsstelle 

 
 (1) Für die Kirchengerichte der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland werden Ge-
schäftsstellen am Sitz des Kirchenamtes der 
Evangelischen Kirche in Deutschland gebildet. 
Die Geschäftsstellen können gemeinsam ver-
waltet werden. Der Rat der Evangelischen Kir-
che in Deutschland hat für die erforderliche 
Personal- und Sachausstattung zu sorgen. 
 
 (2) Mit den Aufgaben eines Urkundsbeam-
ten oder einer Urkundsbeamtin der Geschäfts-
stelle kann betraut werden, wer über die erfor-
derliche Sachkunde verfügt. Die Entscheidung 
hierüber trifft der  Präsident oder die  Präsiden-
tin des Kirchenamtes der Evangelischen Kirche 
in Deutschland. 
 
 (3) Für die Ausschließung und Ablehnung 
von Urkundsbeamten und Urkundsbeamtinnen 
gilt § 49 der Zivilprozessordnung entsprechend. 
 
 (4) Zu den Aufgaben der Geschäftsstelle 
gehören insbesondere 
 
1. die Vermittlung des gesamten Schriftver-

kehrs zwischen den Kirchengerichten der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, ihren 
Mitgliedern und den Verfahrensbeteiligten, 

 
2. die Ausführung richterlicher Anordnungen, 
 
3. die Protokollführung und 
 
4. die Erteilung von Ausfertigungen und Ab-

schriften von Entscheidungen.  
 
 (5) Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
Geschäftsstelle haben über den ihnen bekannt 
gewordenen Inhalt der anhängigen Verfahren 
Stillschweigen zu wahren. Auskünfte dürfen nur 
zum Verfahrensstand erteilt werden. Rechts-
auskünfte dürfen nicht erteilt werden. 
 
 (6) Der Präsident oder die Präsidentin des 
Kirchenamtes der Evangelischen Kirche in 
Deutschland übt die Dienstaufsicht über die 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Geschäfts-
stelle aus. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
sind in der Bearbeitung der anhängigen Verfah-
ren allein den jeweils zuständigen Präsidenten, 
Präsidentinnen, Vorsitzenden Richtern und 
Vorsitzenden Richterinnen verantwortlich. 
 
 (7) Der Präsident oder die Präsidentin des 
Kirchenamtes der Evangelischen Kirche in 
Deutschland hat dafür Sorge zu tragen, dass 
die Tätigkeit der Geschäftsstelle organisato-
risch vom Geschäftsbetrieb des Kirchenamtes 
der Evangelischen Kirche in Deutschland ge-
trennt ist. 
 
 (8) Das Nähere wird in einer Geschäftsord-
nung geregelt, die der Rat der Evangelischen 
Kirche auf Vorschlag des Präsidenten oder der 
Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes der 
Evangelischen Kirche in Deutschland als Ver-
waltungsvorschrift erlässt. 
 
 
 

Abschnitt 4 
Allgemeine Verfahrensvorschriften für die  
Kirchengerichte der Evangelischen Kirche 

in Deutschland 
 
 

§ 16 
Mündliche Verhandlung und Beweisaufnahme 

 
 (1) Die mündliche Verhandlung soll mit einer 
Schriftlesung eröffnet werden. 
 
 (2) Eine Anhörung oder zeugenschaftliche 
Vernehmung kann ein vom Verfahren betroffe-
ner Mitarbeiter oder eine betroffene Mitarbeite-
rin verweigern, wenn die Aussage in einem ihn 
oder sie betreffenden Verfahren vor staatlichen 
Behörden oder Gerichten gegen ihn oder sie 
verwendet werden kann. Über das Verweige-
rungsrecht ist zu belehren.  
 
 

§ 17 
Ordnungsvorschriften 

 
 (1) Für die Verhandlungen gelten die Vor-
schriften der Titel 14 bis 16 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes in der jeweils geltenden Fas-
sung entsprechend. 
 
 (2) Bei Störungen der Ordnung der mündli-
chen Verhandlung hat der Präsident oder die 
Präsidentin des Kirchenamtes der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland das Erforderliche 
zu veranlassen. Soweit auf andere Weise die 
Ordnung der mündlichen Verhandlung nicht zu 
gewährleisten ist, kann die Öffentlichkeit aus-
geschlossen werden. 
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§ 18 
Form und Verkündung der Entscheidungen 

 
 (1) Verfahrensbeendende Entscheidungen 
ergehen »Im Namen der Evangelischen Kirche 
in Deutschland« durch Beschluss oder Urteil. 
Sie sind von den Mitgliedern der Kirchengerich-
te der Evangelischen Kirche in Deutschland, die 
an der Entscheidung mitgewirkt haben, zu un-
terschreiben. Statt der Verkündung ist die Zu-
stellung der Entscheidung zulässig. 
 
 (2) Den Ausfertigungen und Abschriften der 
Entscheidungen ist das Gerichtssiegel beizu-
drücken.  
 

§ 19 
Zustellungen 

 
 (1) Kann der Aufenthalt eines oder einer 
Verfahrensbeteiligten nicht ermittelt werden, gilt 
eine Zustellung durch Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land als bewirkt. 
 
 (2) Im Übrigen finden die Vorschriften der 
Zivilprozessordnung entsprechende Anwen-
dung. 
 

 
§ 20 

Verweisung 
 

 (1) Für die Verweisung von Verfahren gelten 
die §§ 17 a und 17 b des Gerichtsverfassungs-
gesetzes in der jeweils geltenden Fassung mit 
der Maßgabe, dass nur eine Verweisung an 
andere Kirchengerichte erfolgen kann. 
 
 (2) Ist kein Kirchengericht zuständig, so ist 
das Verfahren als unzulässig zurückzuweisen. 
 

 
§ 21 

Zulassungsvoraussetzungen der  
Verfahrensbevollmächtigten 

 
 Verfahrensbevollmächtigte müssen Mitglied 
einer Kirche sein, die der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen angehört. Soweit sie nicht 
zur Rechtsanwaltschaft zugelassen sind, kann 
ihnen der weitere Vortrag durch Beschluss un-
tersagt werden, wenn ihnen die Fähigkeit zum 
sachgemäßen Vortrag mangelt. Der Beschluss 
ist unanfechtbar. Die Verfahrensbevollmächti-
gung ist schriftlich zu den Verfahrensakten ab-
zugeben. 
 

§ 22 
Verfahrenskosten 

 
 (1) Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

 (2) Eine Kostenfestsetzung findet nicht statt. 
Eine Festsetzung des Verfahrenswertes erfolgt 
auf Antrag. 
 
 (3) Im Übrigen finden die Vorschriften der 
Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte 
entsprechende Anwendung. 
 

 
§ 23 

Entschädigung für Zeugen, Zeuginnen  
und Sachverständige 

 
 Zeugen, Zeuginnen und Sachverständige 
werden nach dem Gesetz über die Entschädi-
gung von Zeugen und Sachverständigen ent-
schädigt. 
 

§ 24 
Zwangsmaßnahmen 

 
 Vorschriften über staatliche Zwangsmaß-
nahmen sind nicht anwendbar. 
 
 

Abschnitt 5 
Streitigkeiten  

vor dem Verfassungsgerichtshof  
der Evangelischen Kirche in Deutschland 

 
§ 25 

Organstreitigkeiten 
 

 (1) Der Verfassungsgerichtshof der Evange-
lischen Kirche in Deutschland entscheidet über 
die Auslegung der Grundordnung aus Anlass 
von Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
verfassungsmäßigen Organen der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland, ihrer Gliedkirchen 
und deren gliedkirchlichen Zusammenschlüsse, 
wenn der Antragsteller oder die Antragstellerin 
geltend macht, durch eine Maßnahme oder 
Unterlassung des Antragsgegners oder der 
Antragsgegnerin in eigenen Rechten verletzt 
oder unmittelbar gefährdet zu sein. 

 
 (2) Im Antrag ist die Bestimmung der 
Grundordnung zu bezeichnen, gegen die durch 
die beanstandete Maßnahme oder Unterlas-
sung verstoßen sein soll. 
 
 (3) Der Antrag muss binnen sechs Monaten 
gestellt werden, nachdem die beanstandete 
Maßnahme oder Unterlassung dem Antragstel-
ler oder der Antragstellerin bekannt geworden 
ist. 
 
 (4) Der Verfassungsgerichtshof der Evange-
lischen Kirche in Deutschland stellt in seiner 
Entscheidung fest, ob die beanstandete Maß-
nahme oder Unterlassung gegen eine Bestim-
mung der Grundordnung verstößt. Die Bestim-



 - 194 -

mung ist zu bezeichnen. Der Verfassungsge-
richtshof der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land kann in der Entscheidungsformel zugleich 
eine für die Auslegung der Bestimmung der 
Grundordnung erhebliche Rechtsfrage ent-
scheiden, von der die Feststellung nach Satz 1 
abhängt. 

 
 

§ 26 
Normenkontrollverfahren 

 
 (1) Ausschließlich der Verfassungsgerichts-
hof der Evangelischen Kirche in Deutschland 
entscheidet über die Vereinbarkeit von 
Kirchengesetzen und Verordnungen der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland mit der Grund-
ordnung. 
 
 (2) Vorlageberechtigt und -verpflichtet sind 
 
1. das Kirchengericht der Evangelischen Kir-

che in Deutschland und 
 
2. der Kirchengerichtshof der Evangelischen 

Kirche in Deutschland. 
 
 (3) Die Begründung des Vorlagebeschlus-
ses muss angeben, inwiefern die Entscheidung 
des Kirchengerichts von der Gültigkeit der 
Rechtsvorschrift abhängig sein soll und mit 
welcher übergeordneten Rechtsnorm die anzu-
wendende Rechtsvorschrift unvereinbar sein 
soll. Die Verfahrensakten sind beizufügen. Der 
Verfassungsgerichtshof der Evangelischen 
Kirche in Deutschland entscheidet nur über die 
Rechtsfrage. Die Organe der Evangelischen 
Kirche in Deutschland erhalten Gelegenheit zur 
Stellungnahme und werden zur mündlichen 
Verhandlung geladen. 
 

 
§ 27 

Anzuwendende Vorschriften 
 

 Im Übrigen finden, soweit kirchengesetzlich 
nicht etwas anderes bestimmt ist, die Vorschrif-
ten des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes in 
der jeweils geltenden Fassung entsprechende 
Anwendung. 
 
 

Abschnitt 6 
Verfahren nach dem Disziplinargesetz  

der Evangelischen Kirche in Deutschland 
 
 
 

§ 28  
Anzuwendende Vorschriften 

 
 In Verfahren nach dem Disziplinargesetz der 

Evangelischen Kirche in Deutschland gelten die 
Vorschriften des Disziplinargesetzes der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland. Die Vorschrif-
ten dieses Kirchengesetzes finden ergänzend 
Anwendung. 
 
 

Abschnitt 7 
Streitigkeiten aus der Anwendung 

des Mitarbeitervertretungsgesetzes 
  
 

§ 29 
Anzuwendende Vorschriften 

 
 In Streitigkeiten aus der Anwendung des 
Mitarbeitervertretungsgesetzes gelten die Vor-
schriften des Mitarbeitervertretungsgesetzes. 
Die Vorschriften dieses Kirchengesetzes finden 
ergänzend Anwendung. 
 
 
 

Abschnitt 8 
Schlussvorschriften 

 
§ 30 

Übergangsregelungen 
 

 (1) Kirchengerichte der Evangelischen Kir-
che in Deutschland, die vor dem In-Kraft-Treten 
dieses Kirchengesetzes besetzt wurden, blei-
ben bis zum Ablauf der regelmäßigen Amtszeit 
ihrer Mitglieder bestehen. 
 
 (2) Absatz 1 gilt nicht für den Schiedsge-
richtshof der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land. Dort anhängige Verfahren werden dem 
Verfassungsgerichtshof der Evangelischen 
Kirche in Deutschland zugeordnet. 
 
 

Artikel 3 
Änderung des Disziplinargesetzes  

der Evangelischen Kirche in Deutschland 
 

 Das Disziplinargesetz der Evangelischen 
Kirche in Deutschland vom 9. November 1995 
(ABl. EKD S. 561), zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 des Kirchengesetzes vom 7. November 
2002 (ABl. EKD S. 391), wird wie folgt geän-
dert: 
 
 
1. § 10 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
 »Die Disziplinarkammer der Evangelischen 

Kirche in Deutschland wird bei dem Kir-
chengericht der Evangelischen Kirche in 
Deutschland gebildet.« 

 
2. In § 10 Abs. 2 wird folgender neuer Satz 3 
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eingefügt: 
 
 »Die Aufgaben des Disziplinarhofes der 

Evangelischen Kirche in Deutschland nimmt 
der Kirchengerichtshof der Evangelischen 
Kirche in Deutschland wahr.« 

 
 
3. § 22 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 
 a) Absatz 1 wird aufgehoben. 
 
 b) Absatz 2 wird der einzige Absatz. Die 

Absatzbezeichnung »(2)« wird gestri-
chen. 

 
 

Artikel 4 
Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes 

 
 Das Arbeitsrechtsregelungsgesetz vom 10. 
November 1988 (ABl. EKD S. 366) wird wie 
folgt geändert: 
 
 
1. § 12 wird wie folgt geändert: 
 
 a) In Absatz 3 werden die Wörter »vom 

Vorsitzenden des Schiedsgerichtshofes« 
durch die Wörter »von dem Präsidenten 
oder der Präsidentin des Verfassungsge-
richtshofes« ersetzt. 

 
 b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 

angefügt: 
 
   »(5) Die Mitglieder des Schlichtungs-

ausschusses erhalten eine Entschädi-
gung nach Maßgabe des § 13 des Kir-
chengerichtsgesetzes der Evangelischen 
Kirche in Deutschland.« 

 
 
2. § 15 Abs. 3 wird aufgehoben. 

 
 

Artikel 5 
Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes 

 
 Das Mitarbeitervertretungsgesetz in der 
Fassung vom 6. November 1996 (ABl. EKD 
1997 S. 41, 1997 S. 226), zuletzt geändert 
durch Kirchengesetz vom 7. November 2002 
(ABl. EKD S. 392), wird wie folgt geändert: 
 
 
1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geän-

dert: 
 
 a) Die Angabe zum XI. Abschnitt wird wie 

folgt gefasst: »XI. Abschnitt Kirchenge-
richtlicher Rechtsschutz« 

 b) Die Angabe zu § 56 wird wie folgt ge-
fasst: »§ 56 Kirchengerichtlicher Rechts-
schutz« 

 
 c) Die Angabe zu § 57 wird wie folgt ge-

fasst: »§ 57 Bildung von Kirchengerich-
ten« 

 
 d) Nach § 57 wird folgende Angabe einge-

fügt: 
 
  »§ 57 a Zuständigkeitsbereich des Kir-

chengerichts der Evangelischen Kirche in 
Deutschland« 

 
 e) Die Angabe zu § 59 wird wie folgt ge-

fasst: »§ 59 Rechtsstellung der Mitglieder 
des Kirchengerichts« 

 
 f) Nach § 59 wird folgende Angabe einge-

fügt: 
 

  »§ 59 a Besondere Vorschriften über die 
Berufung der Richter und Richterinnen 
des Kirchengerichtshofes der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland« 

 
 g) Die Angabe zu § 60 wird wie folgt ge-

fasst: »§ 60 Zuständigkeit der Kirchenge-
richte« 

 
 h) Die Angabe zu § 61 wird wie folgt ge-

fasst: »§ 61 Durchführung des kirchenge-
richtlichen Verfahrens« 

 

2. § 3 Absatz 4 wird aufgehoben. 
 
 
3. § 4 Absatz 3 wird aufgehoben. 
 
 
4. § 5 Absatz 6 wird aufgehoben. 

 

5. In § 13 Absatz 3 letzter Satz werden die 
Wörter »Entscheidung der Schlichtungsstel-
le« durch die Wörter »kirchengerichtlichen 
Beschluss« ersetzt. 

 
6. § 14 wird wie folgt geändert: 
 
 a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter 

»bei der Schlichtungsstelle« durch die 
Wörter »bei dem Kirchengericht« ersetzt. 

 
 b) In Absatz 1 wird Satz 2 aufgehoben. 

 
  c) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

   »Wird kirchengerichtlich festgestellt, dass 
durch den Verstoß das Wahlergebnis 
beeinflusst oder geändert werden konnte, 
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so ist das Wahlergebnis für ungültig zu 
erklären und die Wiederholung der Wahl 
anzuordnen.« 

 

   7.  § 17 wird wie folgt gefasst: 
 

  »Auf schriftlichen Antrag eines Viertels der 
Wahlberechtigten, der Mitarbeitervertre-
tung oder der Dienststellenleitung kann 
kirchengerichtlich der Ausschluss eines 
Mitgliedes der Mitarbeitervertretung oder 
die Auflösung der Mitarbeitervertretung 
wegen groben Missbrauchs von Befugnis-
sen oder wegen grober Verletzung von 
Pflichten, die sich aus diesem Kirchenge-
setz ergeben, beschlossen werden.« 

 

  8.  In § 18 Absatz 1 Buchstabe f werden die 
Wörter »der Schlichtungsstelle« gestri-
chen. 

 

  9.  § 19 Absatz 4 wird aufgehoben. 
 

10.  § 20 Absatz 5 wird aufgehoben.  
 

11.  § 21 wird wie folgt geändert: 
 
  a) In Absatz 1 wird der letzte Satz aufge-

hoben.  
 
  b) In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter 

»eine Entscheidung der Schlichtungs-
stelle« durch das Wort »Beschluss« er-
setzt. 

 
  c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 

angefügt: 
 
     »(4) Für das Verfahren gilt § 38 ent-

sprechend.« 
 

12.  § 22 Absatz 3 wird aufgehoben. 
 

13.  § 28 Absatz 4 wird aufgehoben. 
 

14.  § 30 Absatz 6 wird aufgehoben. 
 

15.  § 34 Absatz 5 wird aufgehoben. 
 

16.  § 36 Absatz 6 wird aufgehoben. 
 

17.  § 38 wird wie folgt geändert: 
 
  a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter 

»durch die Schlichtungsstelle« durch 
das Wort »kirchengerichtlich« ersetzt. 

  b) In Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter 
»durch Beschluss der Schlichtungsstel-
le« durch das Wort »kirchengerichtlich« 
ersetzt. 

 

  c) In Absatz 4 werden die Wörter »die 
Schlichtungsstelle« durch die Wörter 
»das Kirchengericht« ersetzt. 

 

18.  In § 45 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter 
»die Schlichtungsstelle« durch die Wörter 
»das Kirchengericht« ersetzt. 

 

19.  In § 47 Absatz 2 werden jeweils die Wörter 
»die Schlichtungsstelle« durch die Wörter 
»das Kirchengericht« ersetzt. 

 

20.  In § 49 Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter 
»die Schlichtungsstelle« durch die Wörter 
»das Kirchengericht« ersetzt. 

 

21.  Die Angabe zum XI. Abschnitt wird wie 
folgt gefasst: 

 

  »XI. Abschnitt Kirchengerichtlicher Rechts-
schutz« 

 

22.  § 56 wird wie folgt gefasst: 
 

»§ 56 
Kirchengerichtlicher Rechtsschutz 

 

   Zu den kirchengerichtlichen Entschei-
dungen sind die Kirchengerichte in erster 
Instanz und in zweiter Instanz der Kirchen-
gerichtshof der Evangelischen Kirche in 
Deutschland berufen. Die Bezeichnung der 
Kirchengerichte erster Instanz können die 
Gliedkirchen abweichend regeln.« 

 

23.  § 57 wird wie folgt geändert: 
 

  a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
»Bildung von Kirchengerichten«. 

 

  b) In Absatz 1 wird das Wort »Schlich-
tungsstellen« durch das Wort »Kir-
chengerichte« ersetzt. 

 

  c) In Absatz 2 werden die Wörter »eine 
Schlichtungsstelle« durch die Wörter 
»ein Kirchengericht« ersetzt. 

 
 
24.  Nach § 57 wird folgender § 57 a eingefügt: 
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»§ 57 a 
Zuständigkeitsbereich des Kirchengerichts  
der Evangelischen Kirche in Deutschland 

 
   (1) Das Kirchengericht der Evangeli-

schen Kirche in Deutschland nimmt die 
Aufgaben nach § 57 wahr. 

 
   (2) Das Kirchengericht der Evangeli-

schen Kirche in Deutschland ist zuständig 
 
  1. für den Bereich der Evangelischen Kir-

che in Deutschland und ihrer Amts- und 
Dienststellen und Einrichtungen; 

 
  2. für das Diakonische Werk der Evange-

lischen Kirche in Deutschland und sei-
ne Dienststellen und die ihm unmittel-
bar angeschlossenen rechtlich selb-
ständigen Einrichtungen. Dies gilt auch 
für rechtlich selbständige Einrichtun-
gen, die dem Diakonischen Werk der 
Evangelischen Kirche in Deutschland 
mittelbar angeschlossen sind, wenn sie 
das Mitarbeitervertretungsgesetz an-
wenden und eine Zuständigkeit eines 
anderen Kirchengerichts nach § 57 
Abs. 1 nicht besteht; 

 
  3. für die Gliedkirchen der Evangelischen 

Kirche in Deutschland und ihre glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse, die 
gemäß § 6 Absatz 1 des Kirchenge-
richtsgesetzes eine Zuständigkeit be-
gründen und 

 
  4. für die kirchlichen und freikirchlichen 

Einrichtungen, Werke und Dienste im 
Bereich der evangelischen Kirchen, für 
die gemäß § 6 Absatz 2 des Kirchenge-
richtsgesetzes die Zuständigkeit be-
gründet wird.« 

 
 
25.  § 58 wird wie folgt geändert: 
 
  a) In Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter 

»die Schlichtungsstelle« durch die Wör-
ter »das Kirchengericht« ersetzt. 

 
  b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 
 
     »(5) Das Nähere regeln 
 
    1. der Rat der Evangelischen Kirche in 

Deutschland durch Verordnung, 
 
    2. die Gliedkirchen für ihren Bereich.« 
 
 
26.  In der Überschrift zu und in § 59 werden 

jeweils die Wörter »der Schlichtungsstelle« 

durch die Wörter »des Kirchengerichts« 
ersetzt. 

 
27.  Nach § 59 wird folgender § 59 a eingefügt: 

 
»§  59 a 

Besondere Vorschriften über die Berufung  
der Richter und Richterinnen  

des Kirchengerichtshofes  
der Evangelischen Kirche in Deutschland 

 

   (1) Für die Berufung der Vorsitzenden 
Richter und Vorsitzenden Richterinnen soll 
ein einvernehmlicher Vorschlag der 
Dienstgeber- und Dienstnehmerseite vor-
gelegt werden. Kommt ein einvernehmli-
cher Vorschlag nicht spätestens binnen ei-
ner Frist von sechs Monaten nach dem Ab-
lauf der regelmäßigen Amtszeit zustande, 
kann eine Berufung auch ohne Vorliegen 
eines solchen Vorschlags erfolgen. 

 
   (2) Die übrigen Richter und Richterinnen 

werden je als Vertreter oder Vertreterin der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und der 
Dienstgeber vom Kirchenamt der Evange-
lischen Kirche in Deutschland und der Ge-
samtmitarbeitervertretung der Amts-, 
Dienststellen und Einrichtungen der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland benannt. 

 
   (3) Mitglied des Kirchengerichtshofes der 

Evangelischen Kirche in Deutschland kann 
nicht sein, wer einem kirchenleitenden Or-
gan gliedkirchlicher Zusammenschlüsse 
oder einem leitenden Organ des Diakoni-
schen Werkes angehört. 

 
   (4) Das Nähere regelt der Rat der Evan-

gelischen Kirche in Deutschland durch 
Verordnung.« 

 
 
28.  § 60 wird wie folgt gefasst: 
 

»§ 60 
Zuständigkeit der Kirchengerichte 

 
   (1) Die Kirchengerichte entscheiden auf 

Antrag unbeschadet der Rechte des Mitar-
beiters oder der Mitarbeiterin über alle 
Streitigkeiten, die sich aus der Anwendung 
dieses Kirchengesetzes zwischen den je-
weils Beteiligten ergeben.  

 
   (2) In den Fällen, in denen die Kirchenge-

richte wegen der Frage der Geltung von 
Dienststellenteilen und Einrichtungen der 
Diakonie als Dienststellen angerufen wer-
den (§ 3), entscheiden sie über die Erset-
zung des Einvernehmens. 
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   (3) In den Fällen, in denen die Kirchenge-
richte wegen des Abschlusses von Dienst-
vereinbarungen angerufen werden (§ 36), 
wird von ihnen nur ein Vermittlungsvor-
schlag unterbreitet. 

 
   (4) In den Fällen der Mitberatung (§ 46) 

stellen die Kirchengerichte nur fest, ob die 
Beteiligung der Mitarbeitervertretung er-
folgt ist. Ist die Beteiligung unterblieben, 
hat dies die Unwirksamkeit der Maßnahme 
zur Folge. 

 
   (5) In den Fällen, die einem einge-

schränkten Mitbestimmungsrecht unterlie-
gen (§§ 42 und 43), haben die Kirchenge-
richte lediglich zu prüfen und festzustellen, 
ob für die Mitarbeitervertretung ein Grund 
zur Verweigerung der Zustimmung nach § 
41 vorliegt. Wird festgestellt, dass für die 
Mitarbeitervertretung kein Grund zur Ver-
weigerung der Zustimmung nach § 41 vor-
liegt, gilt die Zustimmung der Mitarbeiter-
vertretung als ersetzt. 

 
   (6) In den Fällen der Mitbestimmung 

entscheiden die Kirchengerichte über die 
Ersetzung der Zustimmung der Mitarbei-
tervertretung. Die Entscheidung muss sich 
im Rahmen der geltenden Rechtsvorschrif-
ten und im Rahmen der Anträge von Mit-
arbeitervertretung und Dienststellenleitung 
halten. 

 
   (7) In den Fällen der Nichteinigung über 

Initiativen der Mitarbeitervertretung (§ 47 
Abs. 2) stellen die Kirchengerichte fest, ob 
die Weigerung der Dienststellenleitung, die 
von der Mitarbeitervertretung beantragte 
Maßnahme zu vollziehen, rechtswidrig ist. 
Die Dienststellenleitung hat erneut unter 
Berücksichtigung des Beschlusses über 
den Antrag der Mitarbeitervertretung zu 
entscheiden. 

 
    (8) Der kirchengerichtliche Beschluss 

ist verbindlich. Die Gliedkirchen können 
bestimmen, dass ein Aufsichtsorgan einen 
rechtskräftigen Beschluss auch durch Er-
satzvornahme durchsetzen kann, sofern 
die Dienststellenleitung die Umsetzung 
verweigert.« 

 

29.  § 61 wird wie folgt geändert: 
 
  a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

»Durchführung des kirchengerichtlichen 
Verfahrens in erster Instanz«. 

 
  b) In Absatz 1 werden die Wörter »der 

Schlichtungsstelle« durch die Wörter 

»der Kirchengerichte« ersetzt. 
 
  c) In Absatz 8 Satz 2 werden die Wörter 

»die Schichtungsstelle« durch die Wör-
ter »das Kirchengericht« ersetzt. 

 
  d) In Absatz 9 Satz 3 wird das Wort »ab-

schließend« gestrichen. 
 
  e) In Absatz 10 wird das Wort »Anordnun-

gen« durch das Wort »Verfügungen« 
ersetzt. 

 
 
30.  § 62 wird wie folgt gefasst: 
 

»§ 62 
Verfahrensordnung 

 
   Im Übrigen finden, soweit kirchengesetz-

lich nicht etwas anderes bestimmt ist, die 
Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes 
über das Beschlussverfahren in der jeweils 
geltenden Fassung entsprechende An-
wendung. Die Vorschriften über Zwangs-
maßnahmen sind nicht anwendbar.« 

 
 
31.  § 63 wird wie folgt gefasst: 
 

»§ 63 
Rechtsmittel 

 

   (1) Gegen die Beschlüsse der Kirchenge-
richte findet die Beschwerde an den Kir-
chengerichtshof der Evangelischen Kirche 
in Deutschland statt. 

 
   (2) Die Beschwerde bedarf der Annahme 

durch den Kirchengerichtshof der Evange-
lischen Kirche in Deutschland. Sie ist an-
zunehmen, wenn 

 
  1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des 

Beschlusses bestehen, 
 
  2. die Rechtsfrage grundsätzliche Bedeu-

tung hat, 
 
  3. der Beschluss von einer Entscheidung 

des Kirchengerichtshofes der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland, einer 
Entscheidung eines obersten Landes-
gerichts oder eines Bundesgerichts 
abweicht und auf dieser Abweichung 
beruht oder 

 
  4. ein Verfahrensmangel geltend gemacht 

wird und vorliegt, auf dem der Be-
schluss beruhen kann.  
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    (3) Die Entscheidung nach Absatz 2 trifft 
der Kirchengerichtshof der Evangelischen 
Kirche in Deutschland ohne mündliche 
Verhandlung. Die Ablehnung der Annahme 
ist zu begründen. 

 
    (4) Die Kirchengerichte in erster Instanz 

legen dem Kirchengerichtshof der Evange-
lischen Kirche in Deutschland die vollstän-
digen Verfahrensakten vor. 

 
   (5) Einstweilige Verfügungen kann der 

Vorsitzende Richter oder die Vorsitzende 
Richterin in dringenden Fällen allein tref-
fen. 

 
   (6) Die Entscheidungen des Kirchenge-

richtshofes der Evangelischen Kirche in 
Deutschland sind endgültig. 

 
   (7) Im Übrigen finden, soweit kirchenge-

setzlich nicht etwas anderes bestimmt ist, 
die Vorschriften des Arbeitsgerichtsgeset-
zes über die Beschwerde im Beschlussver-
fahren in der jeweils geltenden Fassung 
entsprechende Anwendung.« 

 
 
 

Artikel 6 
Verordnung  

über die Kammern und Senate 
 bei den Kirchengerichten  

der Evangelischen Kirche in Deutschland 
 
 

 Auf Grund des § 3 Abs. 2 des in Artikel 2 
zum Kirchengesetz über die Errichtung, die 
Organisation und das Verfahren der Kirchenge-
richte der Evangelischen Kirche in Deutschland 
beschlossenen Kirchengerichtsgesetzes der 
Evangelischen Kirche in Deutschland vom 6. 
November 2003 (ABl. EKD S. 408) verordnet 
der Rat der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land: 
 

 
§ 1 

Kammern des Kirchengerichts 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 

 
 Bei dem Kirchengericht der Evangelischen 
Kirche in Deutschland werden drei Kammern 
errichtet. Sie führen die Bezeichnung 
 

1. Kirchengericht der Evangelischen Kirche in 
Deutschland - Disziplinarkammer - , 

 

2. Kirchengericht der Evangelischen Kirche in 
Deutschland - Erste Kammer für mitarbeiter-
vertretungsrechtliche Streitigkeiten - und 

3. Kirchengericht der Evangelischen Kirche in 
Deutschland - Zweite Kammer für mitarbei-
tervertretungsrechtliche Streitigkeiten -. 

 

§ 2 
Senate des Kirchengerichtshofes  

der Evangelischen Kirche in Deutschland 
 

 Bei dem Kirchengerichtshof der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland werden fünf Sena-
te errichtet. Sie führen die Bezeichnung 
 
 
1. Kirchengerichtshof der Evangelischen Kir-

che in Deutschland - Lutherischer Senat in 
Disziplinarsachen-, 

 

2. Kirchengerichtshof der Evangelischen Kir-
che in Deutschland - Reformierter Senat in 
Disziplinarsachen -, 

 

3. Kirchengerichtshof der Evangelischen Kir-
che in Deutschland - Unierter Senat in Dis-
ziplinarsachen -, 

 

4. Kirchengerichtshof der Evangelischen Kir-
che in Deutschland - Erster Senat für mitar-
beitervertretungsrechtliche Streitigkeiten - 
und 

 

5. Kirchengerichtshof der Evangelischen Kir-
che in Deutschland - Zweiter Senat für mit-
arbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten-. 

 
 
 

Artikel 7 
Verordnung über die Berufung  
der Richter und Richterinnen  

des Kirchengerichts  
der Evangelischen Kirche in Deutschland          

- Kammern für mitarbeitervertretungsrechtliche 
Streitigkeiten der Evangelischen Kirche in 

Deutschland -  
und des Kirchengerichtshofes  

der Evangelischen Kirche in Deutschland          
- Senate für mitarbeitervertretungsrechtliche 
Streitigkeiten der Evangelischen Kirche in 

Deutschland - 
 
 

 Auf Grund der §§ 58 und 59 a des Mitarbei-
tervertretungsgesetzes vom 6. November 1996 
(ABl. EKD 1997 S. 41, 1997 S. 226), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Kirchengesetzes 
über die Errichtung, die Organisation und das 
Verfahren der Kirchengerichte der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland vom 6. November 
2003 (ABl. EKD S. 408), verordnet der Rat der 
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Evangelischen Kirche in Deutschland: 
 

§ 1 
Kirchengericht  

der Evangelischen Kirche in Deutschland  
- Kammern für mitarbeitervertretungsrechtliche 

Streitigkeiten der Evangelischen Kirche in 
Deutschland -  

 
 (1)  Vorschlagsberechtigt für die Vorsitzen-
den Richter und Vorsitzenden Richterinnen sind 
das Kirchenamt der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, das Diakonische Werk der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland, die Gesamt-
mitarbeitervertretung der Amts- und Dienststel-
len und Einrichtungen der Evangelischen Kir-
che in Deutschland und die Gesamt-
Mitarbeitervertretung der Hauptgeschäftsstelle 
des Diakonischen Werkes der Evangelischen 
Kirche in Deutschland und ihrer Berliner 
Dienststelle. 
 
 (2) Der Vertreter oder die Vertreterin der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wird von der 
Gesamtmitarbeitervertretung der Amts-, Dienst-
stellen und Einrichtungen der Evangelischen 
Kirche in Deutschland und der Gesamt-
Mitarbeitervertretung der Hauptgeschäftsstelle 
des Diakonischen Werkes der Evangelischen 
Kirche in Deutschland und ihrer Berliner 
Dienststelle benannt. 
 
 (3) Der Vertreter oder die Vertreterin der 
Dienstgeber wird vom Kirchenamt der Evange-
lischen Kirche in Deutschland und dem Diako-
nischen Werk der Evangelischen Kirche in 
Deutschland benannt. 
 

 
§ 2 

Kirchengerichtshof  
der Evangelischen Kirche in Deutschland  

- Senate für mitarbeitervertretungsrechtliche 
Streitigkeiten der Evangelischen Kirche in 

Deutschland -  
 
 (1) Vorschlagsberechtigt für die Vorsitzen-
den Richter und Vorsitzenden Richterinnen sind 
das Kirchenamt der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und die Gesamtmitarbeitervertre-
tung der Amts-, Dienststellen und Einrichtungen 
der Evangelischen Kirche in Deutschland. Ab-
satz 2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 2 gelten ent-
sprechend. 
 
 (2) Der Vertreter oder die Vertreterin der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wird von der 
Gesamtmitarbeitervertretung der Amts-, Dienst-
stellen und Einrichtungen der Evangelischen 
Kirche in Deutschland benannt. Die Benennung 
hat in Abstimmung mit der Gesamt-
Mitarbeitervertretung der Hauptgeschäftsstelle 

des Diakonischen Werkes der Evangelischen 
Kirche in Deutschland und ihrer Berliner 
Dienststelle und den Vereinigungen der Mitar-
beitervertretungen der entsprechenden Glied-
kirchen und Diakonischen Werke zu erfolgen. 
 
 (3) Der Vertreter oder die Vertreterin der 
Dienstgeber wird vom Kirchenamt der Evange-
lischen Kirche in Deutschland benannt. Die 
Benennung erfolgt im Benehmen mit dem Dia-
konischen Werk der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und den Gliedkirchen und glied-
kirchlichen Diakonischen Werken, für deren 
Bereich die Zuständigkeit des Kirchengerichts-
hofes der Evangelischen Kirche in Deutschland 
gegeben ist. 

 
Artikel 8 

Schlussvorschriften 
 

§ 1 
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

 
 Die auf den Artikeln 6 und 7 beruhenden 
Verordnungen können auf Grund der jeweils 
einschlägigen Ermächtigungen durch Verord-
nungen geändert werden. 
 

§ 2 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

 
 (1) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 
2004 in Kraft. 
 
 (2) Gleichzeitig treten außer Kraft 
 
1. das Kirchengesetz über die Bildung eines 

Schiedsgerichtshofes der Evangelischen 
Kirche in Deutschland vom 13. Januar 1949, 
zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 
13. März 1963 (ABl. EKD S. 174), 

 
2. die Verfahrens- und Geschäftsordnungen für 

den Schiedsgerichtshof der Evangelischen 
Kirche in Deutschland vom 15. Juni 1949, 
geändert am 23. März 1988 (ABl. EKD S. 
58), 

 
3. das Verwaltungsgerichtsgesetz vom 12. 

November 1993, zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Kirchengesetzes vom 5. November 
1998 (ABl. EKD S. 478), 

 
4. das Entschädigungsgesetz vom 6. Novem-

ber 1997 (ABl. EKD S. 515),  
 
5. die Rechtswegverordnung vom 13. Septem-

ber 1985 (ABl. EKD S. 401). 
 
 (3) Soweit in weitergeltenden Vorschriften 
auf nach Absatz 2 außer Kraft getretene Be-
stimmungen verwiesen wird, treten die entspre-
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chenden Bestimmungen dieses Kirchengeset-
zes an deren Stelle. 
 

§ 3 
Neufassung 

 
 (1) Das Kirchenamt der Evangelischen Kir-
che in Deutschland kann den Wortlaut der 
Grundordnung in der vom In-Kraft-Treten die-
ses Kirchengesetzes an geltenden Fassung im 
Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land bekannt machen. 
 

(2) Das Kirchenamt der Evangelischen Kir-
che in Deutschland kann den Wortlaut des Mit-
arbeitervertretungsgesetzes in der vom In-Kraft-
Treten dieses Kirchengesetzes an geltenden 
Fassung im Amtsblatt der Evangelischen Kirche 
in Deutschland bekannt machen.  
 
 T r i e r , den 6. November 2003  
 

Die Präses der Synode  
der Evangelischen Kirche in Deutschland 

 
 
 

C. Sonstige Beschlüsse/Bekannt-
machungen 

 
 
1.                Änderung der Anlage I 

vom 9. November 2003  
zum Kirchenvertrag zwischen der  

Evangelisch-Reformierten Kirche in Bayern 
und der Evangelisch-reformierten Kirche 

in Nordwestdeutschland 
   vom 13./15. Juni 1988 

 
 Das Moderamen der Gesamtsynode hat 
gemäß § 63 Abs. 2 der Kirchenverfassung die 
folgenden von der Synode der Evangelisch-
Reformierten Kirche in Bayern beschlossenen 
Änderungen der Anlage I (Synodalverbandssta-
tut) zum Kirchenvertrag zwischen der Evange-
lisch-Reformierten Kirche in Bayern und der 
Evangelisch-reformierten Kirche in Nordwest-
deutschland vom 13./15. Juni 1988 (Gesetz- 
und Verordnungsbl. Bd. 16 S. 24) genehmigt: 
 

1. In § 1 wird 
 
 a) hinter dem Wort „Jahresrechnung“ der 

Punkt gestrichen und folgende Wörter 
angefügt: „sowie die Ersatzwahl von 
nach § 16 Abs. 3 der Kirchenverfassung 
ausgeschiedenen Presbyterinnen und 
Presbytern.“ 

 
b) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Weitergehende Regelungen in einem 

Gemeindestatut einer Kirchengemeinde 
sind nicht möglich.“ 

 
2. In § 2 wird folgender Satz 2 angefügt: 
 
 „Eine Ersatzwahl von nach § 16 Abs. 3 der 

Kirchenverfassung ausgeschiedenen Pres-
byterinnen und Presbytern erfolgt abwei-
chend von § 16 Abs. 4 der Kirchenverfas-
sung durch die Gemeindeversammlung.“ 

 
3. § 3 wird wie folgt neu gefasst: 
 
 „Abweichend von den §§ 37 - 41 der Kir-

chenverfassung werden Gemeindevertre-
tungen nicht gebildet. Eine Gemeinde kann 
durch Gemeindestatut festlegen, dass eine 
Gemeindevertretung entsprechend den Vor-
schriften der Kirchenverfassung eingerichtet 
wird.“ 

 
 L e e r , den 9. Dezember 2003  
 

Das Moderamen der Gesamtsynode 
 
 

D u i n                                    H e r r e n b r ü c k 
 
 
 

2.          Einberufung der III. Gesamtsynode 
(8. Tagung) 

 

 Auf Grund von § 70 Absatz 1 der Kirchen-
verfassung wird die III. Gesamtsynode zu ihrer 
8. Tagung auf 

 
Mittwoch, den 5. Mai 2004, 

              
einberufen. 
 
 Die Tagung beginnt aus Anlass der Einfüh-
rung des Kirchenpräsidenten um 16.00 Uhr mit 
einem Gottesdienst in der Großen Kirche in 
Leer, Ref. Kirchgang. Die Gesamtsynodalta-
gung wird am 6. Mai 2004 in der Johannes a 
Lasco Bibliothek in Emden fortgesetzt und vor-
aussichtlich bis zum 8. Mai 2004 andauern. 
 

 Weitere Einzelheiten werden den Synodalen 
demnächst gesondert bekannt gegeben. 
 

 Wir bitten in den Gottesdiensten am Sonn-
tag, dem 2. Mai 2004, die Gesamtsynode in die 
Fürbitte einzuschließen. 
 

 L e e r, den 15. April 2004  
 

Das Moderamen der Gesamtsynode 
 

D u i n                                    H e r r e n b r ü c k   
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D. Bekanntmachungen anderer 
 kirchlicher Körperschaften 
 
 
 
                   Vereinbarung 

zwischen dem  
Kirchenamt der Evangelischen Kirche  

in Deutschland (EKD)  
und der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft 

betreffend das Präventionskonzept  
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz  

in der Evangelischen Kirche in Deutschland 
vom 3./17. September 2003  

 
 
 Vereinbarung zwischen dem 
 
Kirchenamt der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD), Herrenhäuser Straße 12, 
30419 Hannover, vertreten durch den Präsiden-
ten, 
 
und der 
 
Verwaltungs-Berufsgenossenschaft, Deelbö-
genkamp 4, 22281 Hammburg, vertreten durch 
den Direktor der Prävention, 
 
wird im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen 
Vertrages folgendes Präventionskonzept ver-
einbart: 

 
 

Präventionskonzept  
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz  

in der Evangelischen Kirche in Deutschland 
 
 

Inhalt: 
 
Abschnitt A 
Allgemeines 
 
  1  Zielsetzung 
  2  Geltungsbereich 
  3  Koordination durch die Evangelische 

Fachstelle für Arbeitssicherheit (EFAS) 
  4  Dokumentation, Controlling 
 
 
Abschnitt B 
Arbeitssicherheit 
 
  5  Aufgaben der EFAS im Bereich Arbeits-

sicherheit 
  6  Spezielle Aktivitäten, Standards 
  7  Koordinatoren, Koordinatorinnen 
  8  Ortskräfte für Arbeitssicherheit 
  9   Finanzierung, Unterstützung durch die 

Berufsgenossenschaften 

 Abschnitt C 
 Gesundheitsschutz 
 

10   Betreuung durch Dienstleister 
11   Aufgaben der EFAS, Koordinatorin-

nen/Koordinatoren und Ortskräfte für Ar-
beitssicherheit im Bereich Gesundheits-
schutz 

 
 
 Abschnitt D 
  

12   Geltungsdauer, Kündigung 
 
 
 

Abschnitt A 
Allgemeines 

 
 

1 Zielsetzung 
 

 Das Präventionskonzept beinhaltet die auf 
die besondere Struktur in der Evangelischen 
Kirche in Deutschland angepassten Maßnah-
men zur Gewährleistung eines hohen Niveaus 
der Arbeitssicherheit und des Gesundheits-
schutzes. Betrieblicher Gesundheitsschutz wird 
als ganzheitlicher Ansatz verstanden und be-
deutet neben der Umsetzung der Regelungen 
insbesondere des Arbeitsschutzgesetzes, des 
Arbeitssicherheitsgesetzes und der einschlägi-
gen Unfallverhütungsvorschriften auch z.B. die 
Analyse spezifischer Gefährdungen und die 
Sensibilisierung von Mitarbeiterschaft und Lei-
tung für einschlägige Fragestellungen. 

 
 

2 Geltungsbereich 
 

 (1) Dieses Konzept wird in den folgenden 
Einrichtungen/Bereichen umgesetzt: 
 
1. Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in 

Deutschland mit allen Kirchenkreisen, De-
kanaten, Propsteien, Kirchengemeinden und 
sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen sowie deren 
Einrichtungen sofern diese Einrichtungen 
keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen, 

 

2. Evangelische Kirche der Union mit gesamt-
kirchlichen Einrichtungen, Werken und 
Diensten, 

 

3. Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche 
Deutschlands mit gesamtkirchlichen Einrich-
tungen, Werken und Diensten, 

 

4. Evangelische Kirche in Deutschland mit 
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gesamtkirchlichen Einrichtungen, Werken 
und Diensten, 

 

5. andere kirchliche Bereiche (z.B. Freikirchen) 
auf vertraglicher Grundlage. 

 
  (2) Dieses Konzept gilt mit Blick auf die bei 
der Berufsgenossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege versicherten Un-
ternehmen nicht für solche Einrichtungen, die 
als Großbetriebe unter § 2 Absatz 1 der von der 
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege erlassenen Unfallverhü-
tungsvorschriften »Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit« (BGV A6) und »Betriebsärzte« (BGV A7) 
fallen.  
 
 

 
3 Koordination durch die Evangelische Fach-

stelle für Arbeitssicherheit (EFAS) 
 
 (1) Die EKD unterhält eine Fachstelle für 
Arbeitssicherheit (EFAS) gemäß der vom Rat 
der EKD beschlossenen Ordnung der Evangeli-
schen Fachstelle für Arbeitssicherheit. 
 
 (2) Die Aktivitäten der Evangelischen Kirche 
in Deutschland in den Bereichen Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsschutz werden von der 
EFAS konzipiert, organisiert, koordiniert und 
von den Landeskirchen durchgeführt. Sie ist 
insbesondere zuständig für die Analyse spezifi-
scher Gefährdungen, die hierauf zugeschnitte-
ne Konzeption geeigneter Präventionsprojekte 
und die Anleitung/Beratung der in den Landes-
kirchen für Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz zuständigen Personen. 
 
 Hierbei bedient sie sich z.B. folgender Me-
thoden: 
 
- empirische Untersuchungen, wissenschaftli-

che Analysen 
 
- Beratung, Information und Motivation, 
 
- Schriften, 
 
- Seminare, 
 
- Checklisten, 
 
- Dokumentation, 
 
- Zusammenarbeit mit Dienstleistungsunter-

nehmen (z.B. im Bereich der Arbeitsmedizin 
oder Evaluation). 

 

 (3) Die EFAS arbeitet zur Umsetzung des 
Präventionskonzeptes unter anderem mit den 

Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung, 
Experten/innen aus den Bereichen Arbeitssi-
cherheit und Gesundheitsschutz und den Ar-
beitsschutzbehörden zusammen. Sie entwickelt 
das Präventionskonzept entsprechend den 
rechtlichen und praktischen Erfordernissen 
weiter. Hierbei kommt dem Beirat der EFAS 
eine begleitende Stellung zu. 
 
 (4) Die Evangelische Kirche in Deutschland 
beschäftigt in der EFAS mindestens drei stän-
dig als Vollzeitkraft tätige Sicherheitsingenieu-
re/innen mit der erforderlichen Fachkunde ge-
mäß § 3 BGV A6. Jede Fachkraft übernimmt für 
ihren örtlichen oder projektbezogenen Zustän-
digkeitsbereich die Funktion der Leitenden 
Fachkraft für Arbeitssicherheit. Sie sind in ihren 
fachlichen Aufgaben, insbesondere in ihrer 
beratenden Funktion, unabhängig und wei-
sungsfrei. 
 
 

4 Dokumentation, Controlling 
 

 (1) Die EFAS erstellt einen Jahresbericht, 
der die Bemühungen der EFAS und der in Nr. 2 
genannten Einrichtungen und Werke zur Um-
setzung dieses Präventionskonzepts belegt. 
Hierbei wird über die Aktivitäten (z.B. Begehun-
gen) und Projekte Rechenschaft abgelegt. Für 
Teilbereiche, die als Dienstleistung an Dritte 
vergeben wurden, erstattet der Dritte gegen-
über der EFAS einen Rechenschaftsbericht. 
Darüber hinaus werden die folgenden Doku-
mentationen vorgehalten: 
 
- Nachweis über die Bestellung und die Fach-

kunde der Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
bzw. Nachweis über die Benennung der 
Ortskräfte für Arbeitssicherheit, Teilnahme-
nachweise an den Ausbildungslehrgängen,  

 

- Jahresberichte über die Tätigkeit der Perso-
nen nach Nr. 8, insbesondere über die ein-
gesetzten Checklisten, durchgeführten Ge-
fährdungsanalysen, Informationsmaßnah-
men, schriftlichen Aufklärungen und sonsti-
gen Aktivitäten. 

 

 Die Berichte/Nachweise werden den Betei-
ligten, u.a. den Berufsgenossenschaften, zur 
Verfügung gestellt.  
 
 Die Dokumentationen werden auch von den 
einzelnen Landeskirchen zur Kontrolle durch 
die Berufsgenossenschaften vorrätig gehalten. 
Aus der Dokumentation gehen die Veröffentli-
chungen, die durch die Kirche durchgeführten 
Seminare, die Besichtigungen nach Zahl und 
Gemeinden hervor. Die Berufsgenossenschaft 
wird diese Unterlagen vor Ort prüfen oder 
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schriftlich anfordern. Kontrollen vor Ort werden 
weiterhin durch die Berufsgenossenschaft 
durchgeführt. 
 
 (2) Die EFAS überzeugt sich routinemäßig 
von der Effektivität ihrer Präventionsarbeit und 
der Durchsetzung des Präventionskonzepts auf 
den verschiedenen Ebenen. Herbei bedient sie 
sich in Ergänzung der Überprüfungen der Be-
rufsgenossenschaften der Techniken der pro-
jektbezogenen Evaluation und der Stichproben-
kontrolle. Auf die Ergebnisse gestützt, werden 
Struktur und Inhalte der Präventionsarbeit fort-
entwickelt. 
 
 (3) Die EFAS erstellt in Zusammenarbeit mit 
den Berufsgenossenschaften auf der Grundla-
ge der bei den Berufsgenossenschaften vorge-
haltenen Daten und nach deren Verfügbarkeit 
eine Unfallstatistik für die Gliedkirchen der 
EKD. Die Gliedkirchen der EKD stellen ent-
sprechend ihren Möglichkeiten für diese Unfall-
statistik Daten zur Verfügung.  
 
 (4) Für den Bereich des Gesundheitsschut-
zes (insbesondere Umsetzung der Unfallverhü-
tungsvorschrift »Betriebsärzte« - BGV A7) wird 
die Qualität der Aktivitäten in einem besonde-
ren Verfahren gesichert. Die EFAS beauftragt 
alle fünf Jahre, erstmals im Jahr 2003, eine/n 
unabhängige/n sachverständigen Drit-
ten/sachverständige Dritte mit der Bewertung 
und Weiterentwicklung der Qualität der be-
triebsärztlichen Leistungen in den Einrichtun-
gen und Werken nach Nr. 2. Ein entsprechen-
des Fachgutachten ist erstmals spätestens 
Ende Februar 2004 vorzulegen. 
 
 

Abschnitt B 
Arbeitssicherheit 

 
 

5 Aufgaben der EFAS 
im Bereich Arbeitssicherheit 

 

 Hauptaufgabe der EFAS ist die Umsetzung 
der Forderungen aus der Unfallverhütungsvor-
schrift »Fachkräfte für Arbeitssicherheit« (BGV 
A 6 bzw. VSG 1,2). Insbesondere kommen ihr 
neben den Aufgaben nach Nrn. 3 und 6 folgen-
de Aufgaben zu: 
 

- Grundsätzliche Organisation der sicherheits-
technischen Betreuung der Gliedkirchen der 
EKD, 

 

- Koordination, fachliche Unterstützung der 
vor Ort für Arbeitssicherheit zuständigen 
Personen (Ortskräfte für Arbeitssicherheit, 

Koordinatoren/Innen), 
 
- Information und Materialerstellung zu The-

men der Arbeitssicherheit und des Gesund-
heitsschutzes, 

 

- Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten 
der Arbeitssicherheit und des Gesundheits-
schutzes, 

 

- Begehungen vor Ort bei Problemfällen, 
 

- beratende Teilnahme an Arbeitsschutzaus-
schusssitzungen, 

 

- Beratung der kirchlichen Einrichtungen bei 
der Beschaffung von Arbeitsmitteln. 

 

 
6 Spezielle Aktivitäten, Standards 

 
 (1) Die Landeskirchen stellen sicher, dass 
jede kirchliche Einrichtung nach Nr. 2 durch-
schnittlich einmal innerhalb von zwei Jahren 
durch eine Ortskraft für Arbeitssicherheit be-
sichtigt werden kann. Nichtgemeindliche Ein-
richtungen sind entsprechend ihrer Größe und 
spezifischen Gefährdungssituation der Mitarbei-
ter/innen zu berücksichtigen. Es ist mit Blick auf 
die Gesamtzahl der Einrichtungen eine gleich-
mäßige Betreuung in der Fläche zu realisieren.  
 
 (2) Im Rahmen der Beratung der kirchlichen 
Einrichtungen in der Gesamtheit der Gliedkir-
chen der EKD werden pro Jahr mindestens 
hundert Veranstaltungen mit mindestens zwei-
stündiger Dauer durchgeführt. Die Verteilung 
dieser Veranstaltungen orientiert sich dabei an 
der Größe der jeweiligen Landeskirche und 
berücksichtigt möglichst alle Hierarchieebenen. 
 
 (3) Für die erforderlichen Unterweisungen 
von Mitarbeitern/innen werden Musteranwei-
sungen eingesetzt, die sich an den spezifischen 
Gefährdungen orientieren. Die kirchlichen Ein-
richtungen stellen sicher, dass die Unterwei-
sungen nach diesen Mustern erfolgen.  
 
 (4) Es wird gewährleistet, dass Sicherheits-
grundsätze (z.B. GS-Zertifizierung) beachtet 
werden. Die Sicherheitsgrundsätze sollten nach 
Möglichkeit über das gesetzliche Maß hinaus-
gehen. Im Rahmen von Projekten werden mus-
tergültige Arbeitsmittel empfohlen.  
 
 (5) Jede/r Mitarbeiter/in erhält die Möglich-
keit, die für sie bzw. ihn angebotenen Seminare 
der Träger der Unfallversicherung wahrzuneh-
men. Besondere Berufsgruppen, wie Führungs-
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kräfte sowie z.B. Küster/innen werden auf das 
spezielle Seminarangebot in geeigneter Weise 
aufmerksam gemacht.  
 
 (6) Fahrdienstmitarbeiter/innen und andere 
Personen, die regelmäßig im Außendienst ein 
Fahrzeug lenken, sollen nach Möglichkeit an 
einem Fahrsicherheitstraining teilnehmen.  
 
 (7) Die Weiterleitung der Publikationen der 
EFAS zur Aufklärung und Motivation der Mitar-
beiter/innen an alle kirchlichen Einrichtungen, 
die unter das Präventionskonzept fallen, wird 
durch die EFAS unter Mithilfe z.B. der Landes-
kirchen realisiert. Die Verwaltungs-
Berufsgenossenschaft nutzt für die Verteilung 
ihres Mitteilungsblattes, den »Sicherheitsre-
port«, auf Landeskirchenebene die Vertei-
lungswege der EFAS. 
 
 
 

7 Koordinatoren, Koordinatorinnen 
 

 (1) Jede Landeskirche benennt eine Orts-
kraft für Arbeitssicherheit, die als Fachkraft für 
Arbeitssicherheit ausgebildet ist, oder eine an-
dere Person mit dieser Qualifikation zur An-
sprechpartnerin/zum Ansprechpartner für die 
EFAS (Koordinator oder Koordinatorin). Soweit 
dies für die Sicherstellung der sicherheitstech-
nischen Bertreuung in der Landeskirche erfor-
derlich ist, kann in Absprache mit der zuständi-
gen Berufsgenossenschaft vom Erfordernis der 
Qualifikation als Fachkraft für Arbeitssicherheit 
abgesehen werden.  
 
 (2) Die Koordinatorin oder der Koordinator 
hat folgende Aufgaben: 
 

- Organisation der sicherheitstechnischen 
Betreuung in der jeweiligen Landeskirche, 

 

- Ansprechpartner/in für die Ortskräfte für 
Arbeitssicherheit der jeweiligen Landeskir-
che (neben der EFAS), 

 

- Abstimmung der sicherheitstechnischen 
Betreuung mit den kirchlichen Arbeitgebern, 

 

- Erfassung der Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten in der jeweiligen Landeskirche, 

 

- Hilfestellung bei der Beurteilung der Arbeits-
bedingungen (Gefährdungsbeurteilung), 

 

- Übernahme der Funktion der »Leitenden 
Fachkraft für Arbeitssicherheit« in der Lan-
deskirche. 

8 Ortskräfte für Arbeitssicherheit 
 

 (1) In den Landeskirchen übernehmen Orts-
kräfte für Arbeitssicherheit unter fachlicher An-
leitung und Betreuung durch die EFAS Aufga-
ben nach § 6 Arbeitssicherheitsgesetz und mit-
hin die Umsetzung des Präventionskonzepts. 
Ortskräfte werden von den Landeskirchen be-
nannt und haben neben den Aufgaben gemäß 
§ 6 Arbeitssicherheitsgesetz insbesondere fol-
gende Pflichten: 
 
- Durchführung von Ortsbegehungen und 

Beratung der kirchlichen Einrichtungen in 
Fragen des Arbeitsschutzes, 

 
- Beratung kirchlicher Einrichtungen bei Ver-

anstaltungen zu Themen der Arbeitssicher-
heit und des Gesundheitsschutzes, 

 
- Unterstützung bei der Durchführung von 

Gefährdungsanalysen, 
 
- Mitwirkung in Arbeitsschutzausschüssen 

(soweit die Aufgaben nicht vom »landes-
kirchlichen Arbeitsschutzausschuss« wahr-
genommen werden). 

 
 (2) Die Zahl der Ortskräfte wird von den 
Landeskirchen festgelegt und richtet sich nach 
der Gesamtzahl der zu betreuenden kirchlichen 
Einrichtungen. Der Bedarf ist zweijährlich zu 
überprüfen und ggf. anzupassen. Jede Ände-
rung (Zahl/Namen) wird der EFAS und den 
Berufsgenossenschaften schriftlich mitgeteilt. 
Die Ortskräfte für Arbeitssicherheit nehmen ihre 
Aufgaben in der Regel neben einer »Hauptbe-
schäftigung« bzw. als Teil ihres Dienstauftrags 
wahr. Für die Einsatzzeit einer einzelnen Kraft 
werden mindestens 250 Stunden empfohlen, 
eine jährliche Mindesteinsatzzeit von 160 Stun-
den wird jedoch nicht unterschritten.  
 
 (3) Bei den Begehungen werden Si-
cherheits-Checklisten eingesetzt. Die Checklis-
ten werden von der EFAS in Zusammenarbeit 
mit den Berufsgenossenschaften entwickelt. 
Die Checklisten sind Grundlage für die Bege-
hungen.  
 
 (4) Die benannten Ortskräfte für Arbeitssi-
cherheit erhalten eine Ortskräfteausbildung 
bzw. bei gegebener Qualifikation die Ausbil-
dung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit durch 
die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft bzw. 
eine mit ihr kooperierende Berufsgenossen-
schaft. Nach Beendigung der Ausbildung ist 
eine Weiterbildung von durchschnittlich einer 
Woche im Jahr obligatorisch. Die Tätigkeit kann 
nach erfolgreichem Abschluss der zweiten 
Ausbildungswoche (2. Präsenzphase) aufge-
nommen werden.  
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9 Finanzierung, Unterstützung  
durch die Berufsgenossenschaften 

 
 (1) Die Berufsgenossenschaften unterstüt-
zen das  Präventionskonzept und die Arbeit der 
EFAS projekt- und aufgabenbezogen durch 
Mitarbeit und/oder sächliche Leistungen. Die 
grundlegenden Maßnahmen werden vertraglich 
zwischen der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land und der Berufsgenossenschaft festgehal-
ten.1 Sie werden durch eine laufende Unterstüt-
zung ergänzt., 
 
 (2) Die mit der EFAS zusammenarbeitenden 
Berufsgenossenschaften stimmen mit der E-
FAS Inhalte und Kapazitäten der Unterstützung 
ab. Beide Seiten partizipieren an den jeweils 
aktuellen Projekten und ergänzen ihre Aktivitä-
ten (Synergie). Hierfür wird ein Beraterkreis 
gebildet, dem mindestens Vertreter/innen der 
EKD, der EFAS und der beteiligten Berufsge-
nossenschaften angehören. Der Beraterkreis 
hat insbesondere folgende Aufgaben: 
 
1. gegenseitige Information über die aktuellen 

und geplanten Projekte, 
 

2. Planung gemeinsamer Projekte, 
 

3. Festlegung der gegenseitigen projektbezo-
genen Unterstützungsleistungen. 

 
 (3) Die beteiligten Berufsgenossenschaften 
benennen eine Ansprechpartnerin/einen An-
sprechpartner der EFAS für Fragen der Ar-
beitssicherheit und des Gesundheitsschutzes 
(Branchen-Koordinator/in, Branchenreferent/in). 
 

 
Abschnitt C 

Gesundheitsschutz 
 

10 Betreuung durch Dienstleister 
 

 Die betriebsärztliche Betreuung der Mitarbei-
ter/innen der kirchlichen Einrichtungen nach Nr. 
2 kann ein externer leistungsfähiger 
Dienstleister übernehmen. Er stellt vertraglich 
die Umsetzung der gesetzlichen Forderungen 
insbesondere des Arbeitssicherheitsgesetzes 
und der einschlägigen Unfallverhütungsvor-
schriften (insbesondere »Betriebsärzte« - BGV 
A 7) sicher. 
 
 
__________  
1 z.B. mit der VBG bisher: Zusammenarbeit bei der Erstellung von 

Informationsschriften, Finanzierung von Kombinations-Seminaren an 

sechs Veranstaltungstagen pro Jahr durch die VBG, Weiterführung eines 

Abrufkontingents für Druckschriften bei der Hausdruckerei der VBG 

(kostenloser Bezug von Schriften bis zu 20.000 St. pro Druckerzeugnis) 

11 Aufgaben der EFAS,  
Koordinatorinnen/Koordinatoren  

und Ortskräfte für Arbeitssicherheit  
im Bereich Gesundheitsschutz 

 
 (1) Die EFAS, Koordinatorinnen/Koordina-
toren und Ortskräfte arbeiten vertrauensvoll mit 
der zuständigen Betriebsärztin/dem zuständi-
gen Betriebsarzt nach Nr. 10 zusammen. Ar-
beitssicherheit und Gesundheitsschutz werden 
als Einheit verstanden. Soweit erforderlich, 
werden Aufgaben vor Ort von der Ortskraft für 
Arbeitssicherheit und der zuständigen Betriebs-
ärztin/dem zuständigen Betriebsarzt gemein-
sam wahrgenommen.  
 
 (2) Die EFAS initiiert und begleitet gemein-
same Projekte zu Themenstellungen der Ar-
beitsmedizin und Vorbeugung arbeitsbedingter 
Gesundheitsgefahren. 
 
 (3) Der EFAS wird von der EKD zur Vernet-
zung der Arbeitssicherheit mit dem Gesund-
heitsschutz eine Betriebsärztin/ein Betriebsarzt 
für die direkte Mitarbeit im Team benannt. In 
den Landeskirchen wird eine koordinierte Be-
triebsärztin/ein koordinierter Betriebsarzt be-
nannt. Diese Aufgaben können auch durch eine 
Betriebsärztin/einen Betriebsarzt gem. Nr. 10 
wahrgenommen werden. 
 

Abschnitt D 
 

12 Geltungsdauer, Kündigung,  
Beitritt der Landeskirchen 

 
 (1) Die Vereinbarung ersetzt die Vereinba-
rung vom 2. September 1998 (ABl. EKD 1998 
S. 491 ff.) und gilt bis zum Ablauf des Jahres 
2008 und verlängert sich um jeweils fünf Jahre, 
wenn nicht ein Jahr vor Ablauf der Laufzeit bzw. 
der regelmäßigen Verlängerung unter Angabe 
des Kündigungsgrundes gekündigt wird. Wird 
von einer Vertragspartei die Kündigung erwo-
gen, verpflichtet sie sich, kurzfristig Gespräche 
über Möglichkeiten/Voraussetzungen der Fort-
führung des Vertragsverhältnisses anzubieten. 
Nach Kündigung des Vertragsverhältnisses 
sichern sich die Vertragsparteien die gemein-
same Regelung einer »Übergangsfrist« (z.B. 
zur sozialverträglichen Klärung der personal-
rechtlichen Fragen und der Reorganisation) zu.  
 
 (2) Ohne Einhaltung einer Frist kann die 
Vereinbarung gekündigt werden, wenn eine 
Änderung des Arbeitssicherheitsgesetzes bzw. 
der Unfallverhütungsvorschriften BGV A6 
(BZW. VSG 1.2) und A7 die weitere Umsetzung 
unmöglich oder aber unzumutbar macht.  
  
 (3) Kommen Landeskirchen ihren Betreu-
ungsverpflichtungen (insbesondere nach Nr. 6 
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Abs. 1) nachweislich über einen längeren Beo-
bachtungszeitraum nicht nach, kann die zu-
ständige Berufsgenossenschaft mit einer Frist 
von sechs Monaten zum jeweils folgenden Ka-
lenderjahr die »Regelbetreuung« nach den 
einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften, für 
die bei ihr versicherten Einrichtungen anordnen. 
Voraussetzung für die Anordnung der »Regel-
betreuung« ist, dass die Landeskirche über den 
Betreuungsmangel schriftlich informiert und 
beraten wurde und ihr die Möglichkeit einge-
räumt wurde, den Mangel innerhalb einer an-
gemessenen Frist abzustellen. 
 
 (4) Die Vereinbarung wird für eine Gliedkir-
che der Evangelischen Kirche in Deutschland 
wirksam, wenn diese der Vereinbarung durch 
schriftliche Erklärung gegenüber der EKD bei-
getreten ist. 
 
 H a n n o v e r, den 3. September 2003  
 
Für die Evangelische Kirche in Deutschland: 

 
g e z.  U n t e r s c h r i f t  

 
 

 H a m b u r g, den 17. September 2003  
 
Für die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft: 

 
g e z.  U n t e r s c h r i f t  

 
 
E. Zur Besetzung freigegebene  
 Pfarrstellen 
 
 
F. Personalnachrichten 
 
 In den Pfarrdienst der Evangelisch-
reformierten Kirchengemeinde B e n t h e i m 
wurde eingeführt: 

 
Pastorin 
Heike P a r s c h a t 
am 11. Januar 2004  
in Bad Bentheim 

   
 
 Zur Pfarrerin im Ehrenamt in der Evange-
lisch-reformierten Kirchengemeinde A u r i c h 
wurde berufen: 
 

Pastorin 
Stefanie T u s c h l i n g  
am 14. März 2004  
in Aurich 

  
 Ordiniert und zur ehrenamtlichen Äl-
testenpredigerin in der Evangelisch-

reformierten Kirchengemeinde D i t z u m e r -  
v e r l a a t wurde berufen: 
 

Angelika W i l k e n 
am 25. Januar 2004  
in Ditzumerverlaat 
 

 
  Ordiniert und zur ehrenamtlichen Äl-

testenpredigerin in der Evangelisch-
reformierten Kirchengemeinde B u n d e wurde 
berufen: 

 
Gerda-Erika A p p e l 
am 29. Februar 2004  
in Bunde 
 
 

 Ordiniert und zur ehrenamtlichen Äl-
testenpredigerin in der Evangelisch-
reformierten Kirchengemeinde D i t z u m wurde 
berufen: 
 

Gitta S m e i n s  
am 14. März 2004  
in Ditzum  
 
 

 Bestandene Theologische Prüfungen am 12. 
und 13. März 2004: 
 
2. Examen: 
 
Klaus F u c h s, Lüneburg 
 
Hans K l i n g, Möhlenwarf 
 
Gabor K l i n k  -  S p e k k e r, Georgsdorf 
 
Nina O l t m a n n s, Großwolde 
 
Stefania S c h e r f f i g, Nürnberg 

 

1. Examen: 
 
Harald D o e p n e r, Celle 
 
Sebastian S c h n e i d e r, Nordhorn 
 
Silvia T a u b e r t, Weener 
 
Frank d e  H a a n, Emden 
  
 
 In den Ruhestand wurde versetzt: 
 

Pastor 
Reinhard H e n d r i c k s, 
Emden, 
mit Ablauf des 
29. Februar 2004  
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  Der 
 

Pastor i.E. 
Wolfgang M a h l e r, 
Erlangen 
 

hat seine Tätigkeit in der Evangelisch-
reformierten Kirchengemeinde E r l a n g e n 
beendet. Seine in der Ordination begründeten 
Pflichten und Rechte sind damit gemäß § 61 
Abs. 3 Pfarrerdienstgesetz erloschen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  Der 
 
ehrenamtliche Ältestenprediger 
Günter  L a s s e n, 
Rysum 
 

hat seine Tätigkeit in der Evangelisch-
reformierten Kirchengemeinde R y s u m been-
det. Die in der Ordination begründeten Pflichten 
und Rechte sind damit gemäß § 7 Abs. 5 der 
Ordnung für ehrenamtliche Ältestenprediger/-
innen erloschen. 
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